
fj ~ Bundesnetzagentur 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BK9-11/8203 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nm. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
für die zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte, 

den Beisitzer Roland Naas 

und den Beisitzer Dr. Björn Heuser 

gegenüber der SWKiel Netz GmbH, Uhlenkrog 32, 24113 Kiel , gesetzlich vertreten 

durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber 

am 31 .05.2021 beschlossen: 

-
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1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2017 gemäß Anlage A1. Kalender-
jährllche Erlösobergrenzen dieses Beschlusses neu festgelegt. 

2 . 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01 .2013 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender-

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § B 
ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 bis 4, 6 bis 11 und 13, S. 3 ARegV oder volatile Kostenanteile nach§ 11 

Abs. 5 ARegV ändern. 

3 . 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen-

schlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskammer anzuzeigen. 

4. 	 Dem Antrag auf Gewährung eines pauschalierten Investitionszuschlags wird 

gemäß Anlage III und Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, 
Zelle 054 stattgegeben. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 
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GRÜNDE  

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV am 02.09.2011 von Amts wegen ein 

Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV ein-
geleitet Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen 

Sit~ hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe-

treibers hat die Beschlusskammer gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 
Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 13.04.2011 (BKQ-11/605-

1, ABI. 08/2011, S. 1438 ff.) erhoben. Die von der Beschlusskammer danach ermit-

telten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 10.02.2012 so-

wie vom 21.02.2012 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 
05.03.2012 sowie vom 05.04.2012 gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. 

Nach eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.05.2012 die aus ihrer Sicht berücksichtigungs-

'.ähigen Gesamtkosten mitgeteilt (Anlagen 1und II). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 01 .01 .2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) wa-

ren die von der Beschlusskammer nach§ 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 

EnWG am 26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11 /602) 
nicht mehr heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a 

GasNEV zu bestimmen. Für die Neuberechnung des Ausgangsniveaus war eine zu-

sätzliche Abfrage der Anlagengruppen IV.1.1 bis IV.1.3 durchzuführen. Hierfür hat 

die Beschlusskammer am 10.07.2013 in einem Schreiben alle Unternehmen, die 

Stahlrohrleitungen betreiben, aufgefordert, einen Erhebungsbogen auszufüllen, in 

dem die historischen Anschaffungs- und. Herstellungskosten der genannten Anla-

gengruppen für die einzelnen Jahresscheiben dargestellt ist. Diese Datenabfrage 

bildete die Grundlage für die Zuordnung der entsprechenden Indexreihen. 
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Darüber hinaus wird der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des 

Eigenkapitals gemäß § 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 

GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich danach als 

Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren-
diten. 

2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

Für die Ermittlung des Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ge-

mäß § 11 Abs. 2 ARegV an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren wei-

tere Informationen notwendig, die beim Netzbetreiber abgefragt wurden. Der Netzbe-

treiber wurde mit dem vorstehenden Schreiben aufgefordert, eine elektronisch be-

reitgestellte XLS-Datei („UELRG_KB_2010.xls") zu befüllen und diese mit dazugehö-

rigen Erläuterungen der Umbuchungen zu übermitteln. Die Übermittlung der Überlei-

tungsrechnung durch den Netzbetreiber erfolgte am 14.06.2012 über das Energieda-

ten-Portal der Bundesnetzagentur. 

Die Überleitungsrechnung war ausgehend von den ermittelten und konsolidierten 

Kostenwerten auszufüllen. Der Netzbetreiber hatte dabei die Möglichkeit, Kostenan-

teile umzubuchen. Die vorgenommenen Umbuchungen waren mit laufenden Num-

mern zu kennzeichnen und zu erläutern. Die in der Überleitungsrechnung übermittel-
ten Daten wurden auf ihre Konsistenz, Plausibilität und Validität überprüft und gege-

benenfalls angepasst. 

Bei Netzbetreibern im Zusammenhang mit der Überlassung betriebsnotwendiger An-

lagegüter durch Dritte (Pachtverhältnisse) anfallende und in Verpächterbögen erfass-
te Kosten oder Kostenbestandteile wurden von der Beschlusskammer kostenarten-

scharf in die Überleitungsrechnung des Pächters integriert und die für diese Aufwen-

dungen in der Überleitungsrechnung des Pächters bestimmte Kostenposition Ziffer 

„1.1.2.2. - Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" wurde auf Null gesetzt, 

sofern der Kostenprüfung für das jeweilige Pachtverhältnis ein separater Erhebungs-

bogen zu Grunde gelegt wurde. 

Dem Netzbetreiber wurde mit Schreiben vom 20.06.2012 das Ergebnis der Prüfung 

mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat die Vorgehensweise der Beschlusskammer in Bezug 
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auf die Anerkennung von Personalzusatzkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kosten gerichtlich überprüfen lassen. Nachdem die Bundesnetzagentur aufgrund 

dieses Punktes zur Neubescheidung verpflichtet wurde, hat der Netzbet(eiber am 

19.12.2017 die Überleitungsrechnung ergänzt. Das Ergebnis der erneuten Prüfung 

ergibt sich aus Anlage IV. 

3. Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 
zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 
keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 
S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
den von der Bundesnetzagentur auf Grundlage der Festlegung vom 01.03.2011 
(BK9-11/603) erhoben. Die Übermittlung der Strukturdaten hatte grundsätzlich bis 
zum 01.09.2011 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur zu erfolgen. 

Die Bundesnetzagentur hat die vom Netzbetreiber übermittelten Daten einer Konsis-
tenz- und Plausibilitätskontrolle unterzogen. Der Netzbetreiber wurde im Falle be-
obachteter Inkonsistenzen oder unplausibler Datenübermittlungen aufgefordert, die-
se zu erläutern und, sofern eine Adjustierung der Daten erforderlich war, die korri-
gierten Daten erneut unter Verwendung des Web-Formulars im Energiedaten-Portal 
der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

Mit Schreiben vom 02.04.2012 wurde dem Netzbetreiber eine erste Datenquittung 

zur Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und Ge-

bietseigenschaften gemäß § 13 Abs. 3 ARegV übersandt. Die Bundesnetzagentur 

hat dabei die auf Konsistenz und Plausibilität geprüften Daten des Netzbetreibers, 

die hieraus errechneten Datengrößen, die übermittelte Liste der Amtlichen Gemein-
deschlüssel des Versorgungsgebiets (AGS-Liste), die im Falle der Teilversorgung 

einzelner AGS übermittelten relevanten Versorgungsgebietsgrenzen sowie die Abbil-

dung des Versorgungsgebiet~ übermittelt. Dem Netzbetreiber wurde Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. Nach Würdigung der eingegangenen Stellungnahme hat 

die Bundesnetzagentur dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05.04.2012 eine zwei-

te Datenquittung übersandt. Diese enthielt ermittelte Werte zur Bevölkerungszahl, zu 

den Bodenklassen sowie zur Höhe, Neigung, Straßenlänge, Schienenlänge und An-

zahl an Brücken des Versorgungsgebietes. Die Bundesnetzagentur hat ferner in die-
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se zweite Datenquittung auf Anregung der Netzbetreiber die potenzielle zeitgleiche 

Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen aufgenommen. Auch zu dieser zweiten Da-

tenquittung wurde dem Netzbetreiber Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Et-

waige durch Netzbetreiber geltend gemachte und begründete Korrekturen wurden 

berücksichtigt. 

Bei den Schreiben zur Datenquittung wurde jeweils darauf hingewiesen. dass die 

Bundesnetzagentur Im Falle einer unterbleibenden Äußerung die In den Datenquit-
tungen enthaltenen Strukturdaten der Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der 

Effizienzwerte zu Grunde legen wird. 

4. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemäß Anla-

ge 3ARegV 

Das Beraterkonsortium Frontier Economics/Consentec/ite hat auf Grundlage der er-

hobenen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 28.09.2012 fand in den 
Räumlichkeiten der Bundesnetzagentur eine Anhörung mit den Wirtschafts- und Ver-

brauchervertretern gemäß§ 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in Anlage 3 

zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. Den Wirt-

schafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen Stellung-

nahme bis zum 19.10.2012 eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt 

5 Stellungnahmen eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass weitere Analysen 

vorgenommen werden müssten. Neben Tests aller in der Datenabfrage erhobenen 

Werte als mögliche Parameter müsse insbesondere eine Untersuchung der Mess-

stellen und des City-Effekts erfolgen. Auch sei der Einfluss der ehemaligen regiona-

len Fernleitungsnetzbetreiber zu untersuchen. Der Parameter Bodenklasse 456 
müsse alternativ über die Leitungslänge anstelle der versorgten Fläche ermittelt wer-

den. Ferner seien weitere Normierungsfaktoren neben den Ausspeisepunkten zu 
testen. Ein Netzbetreiber forderte die Berücksichtigung eines Parameters zur Einbe-

ziehung regionaler Besonderheiten des Lohnniveaus. 

Im Hinblick auf die Kostentreiberanalyse wurde vorgetragen, dass die Beurteilungs-

kriterien für die Durchführung der OLS (ordinary least squares, Methode der kleins-
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ten Quadrate) erläutert werden müssten und alle in der Datenabfrage erhobenen 

Werte als mögliche Kostentreiber zu untersuchen seien. 

Zur Durchführung der Stochastischen Frontier Analyse (SFA) wurde unter anderem 

vorgetragen, dass die methodischen Grundannahmen einer weiteren Überprüfung 

zuzuführen seien. So müssten die Annahmen zur Verteilung des lneffizienzterms 

begründet und die Exponentialverteilung getestet werden. Die Annahmen der Ska-

lenerträge aus Schätzergebnissen seien nicht nachvollziehbar. Im Rahmen der Aus-

reißeranalyse solle der Grenzwert für Cooks Distance weniger streng gesetzt werden 

Im Hinblick auf die Dateneinhüllungsanalyse (DEA) wurde vorgetragen, dass insofern 

die Durchführung einer Second-Stage Analyse notwendig sei. Das Strukturdatum 

.Leitungen in km, die nicht als Parallelverlegung verlegt sind", solle als Parameter 

einfließen. Auch habe eine Analyse der Outputgewichte sowie der Unternehmens-

gewichte (Lambdas) stattzufinden. Schließlich wird angemerkt, dass ein Modell mit 

68 Netzbetreibern unterhalb der Mindesteffizienz von 60% nicht robust und plausibel 

sein könne. 

Allgemeiner wird vorgetragen, eine detaillierte Dokumentation der Berechnungser-

gebnisse - auch unter Bezugnahme auf die Ergebnisse des ersten bundesweiten 

Effizienzvergleichs - sei notwendig. Ebenso müsse eine detailliertere Dokumentation 

der Effizienzwertberechnung der Ausreißer erfolgen. 

5. 1. Anhörung zur ursprünglichen Er1ösobergrenzenfestlegung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

20.12.2012 Gelegenheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti-

gen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter an-
derem mit Schreiben vom 28.01 .2013 Stellung genommen. 

Der Netzbetreiber trägt in seiner Stellungnahme insbesondere vor, die ehemaligen 

regionalen Femleitungsnetzbetreiber seien nicht mit den restlichen Netzbetreibern 
strukturell vergleichbar und dürften daher im Effizienzvergleich nicht berücksichtigt 

werden. Zudem führe die Aufnahme des Parameters „Ausspeisepunkte >16bar" zu 

einer Bevorteilung dieser Netzbetreiber. 

Weiterhin nimmt der Netzbetreiber zur Vorläufigkeit der Anordnung und zum Regulie-
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rungskonto Stellung. 

6. Bestimmung der Zu- und Abschläge gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV 

Gemäß der Festlegung der Erlösobergrenzen der ersten Regulierungsperiode hatte 

der Netzbetreiber jährlich zum 01 . Januar die Anpassungen der Erlösobergrenzen 

nach§ 4 Abs. 3 ARegV sowie die den Anpassungen zugrunde liegenden Änderun-

gen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV 

mitzuteilen. Ferner hatte er jeweils zum 30. Juni des darauf folgenden Kalenderjah-

res die zur Führung des Regulierungskontos nach § 5 ARegV notwendigen Daten 

mitzuteilen. Die Beschlusskammer hat auf dieser Basis die gemeldeten Anpassun-

gen nach § 4 Abs. 3 ARegV überprüft und offene Fragen mit dem Netzbetreiber ge-

klärt. Sodann wurden die unter Berücksichtigung aller möglichen Anpassungen (§ 4 

Abs. 3, 4, § 26 ARegV) von der Beschlusskammer ermittelten zulässigen Erlöse dem 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 23.08.2011 sowie vom 15.04.2013 mitgeteilt. Der 

Netzbetreiber wurde aufgefordert, der Beschlusskammer binnen 2 Wochen nach Zu-

gang des Schreibens mitzuteilen. ob Korrekturbedarf an den ermittelten zulässigen 

Erlösen besteht. Eine darauf basierende etwaige Änderung der ermittelten zulässi-

gen Erlöse wurde dem Netzbetreiber ggf. mitgeteilt. Abschließend hat die Beschluss-

kammer die gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV bei der Bestimmung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode zu berücksichtigenden 

Zu- bzw. Abschläge ermittelt 

7. 2. Anhörung zur ursprünglichen Erlösobergrenzenfestlegung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 10.03.2014 Gele-
genheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Dem Anhörungsschreiben war eine CD mit den 
aktualisierten Strukturparametern beigefügt, die insbesondere die Aktualisierung der 

Bildung von Teilnetzen abbilden und die dem Effizienzvergleich zu Grunde gelegt 

worden sind. In dem Schreiben führt die Beschlusskammer aus, dass in der Vergan-

genheit bereits Teilaspekte der geplanten Festlegung (z.B. die Ermittlung des Aus-

gangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV) angehört worden seien. Bislang nicht ange-

hörte Aspekte waren insbesondere die Änderungen des Ausgangsniveaus gemäß § 
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6 Abs. 1 ARegV aufgrund der Änderung der GasNEV durch die Verordnung vom 

14.08.2013 und die Bestimmung des Zu- und Abschläge gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 

Abs. 2 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schreiben vom 02.04.2014 zu den Punkten 

Anmerkung zur Kostenprüfung, Anmerkung zum Effizienzvergleich, Festlegung der 

Erlösobergrenze und Regulierungskonto Stellung genommen. 

8. Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Mit Beschluss vom 25.04.2014 hat die Beschlusskammer die kalenderjährlichen Er-

lösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode gegenüber dem Netzbetreiber 

erstmalig festgelegt. Gegen diesen Beschluss hat der Netzbetreiber Beschwerde 

beim Oberlandesgericht Schleswig eingereicht (Az.: 16 Kart 3/14). Mit Beschluss 

vom 10.03.2016 hat das OLG Schleswig den Beschluss der Beschlusskammer vom 

25.04.2014 aufgehoben und die Beschlusskammer verpflichtet, den Netzbetreiber 

unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senates neu zu bescheiden. Gegen die-
sen Beschluss legten sowohl der Netzbetreiber als auch die Bundesnetzagentur 

Rechtsbeschwerde beim 81.mdesgerichtshof ein. In der Folge hat die Beschluss-

kammer die Festlegung der Erlösobergrenzen aufgrund eines Fehlers bei der Ermitt-

lung des Effizienzwertes aufgehoben und den Netzbetreiber neu beschieden. Das 

OLG Schleswig hat sowohl die Rücknahme als auch die Neufestlegung der Erlös-

obergrenzen für rechtswidrig erklärt, wogegen die Beschlusskammer keine Rechts-

beschwerde eingelegt hat. In der Folge hat der Bundesgerichtshof die Rechtsbe-

schwerden gegen den Beschluss des OLG Schleswig vom 10.03.2016 zurückgewie-
sen, soweit diese nicht zuvor durch Anerkenntnis für erledigt erklärt wurden, um den 

Streitstoff in den Rechtsbeschwerdeverfahren zu reduzieren. Im Ergebnis ist die 

Bundesnetzagentur zu einer Neubescheidung unter Korrektur des Abzugskapitals 
wegen Rückstellungen, die die Stromsparte betreffen sowie unter Anerkennung der 

Personalkosten der übergeleiteten Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kosten einschließlich der Neuberechnung des Effizienzwertes verpflichtet worden 

(Az: EnVR 23/16). 

Mit Schreiben vom 01 .03.2018 hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber Gele-

genheit gegeben, zur beabsichtigten Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen für die zweite Regulierungsperiode Stellung zu nehmen. Der Netzbe-
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kanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 17 /2005, S. 546 f. vom 22.12.2005; in Kraft 

seit dem 23.12.2005). 

2. 	 Ermittlurig der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie-

rungsperiode Gas erfolgt auf Grundlage des § ;29 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1 und 

§ 4 Abs. 1und2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Ne~entgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs.1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. · 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor-

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei-

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge-

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013 bis 

2017) ergeben sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 
E112bis1112. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel 

EO t = KAdnb, t + (KA vnb.o + (1- V 1)-KA b,o )· (VPI 1 -PF 1) ·EF 1+Q1+(VK1 - VK o) +St 
VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K cinb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 
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treiber hat mit Schreiben vom 11.04.2018 zu der Anhörung Stellung genommen. Da-

rin teilte er mit, dass er um Korrektur der nicht nachvollziehbaren Kürzung des pau-

schalierten Investitionszuschlags, der Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-

ten (Korrektur nach oben) sowie der Höhe der Rückstellungsbestände für Pensionen 

und ähnliche Verpflichtungen sowie sonstige Rückstellungen (Korrektur nach unten) 

bitte. 

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 12.06.2018, Az. EnVR 23/16 ent-

schieden, dass die Einbeziehung der sogenannten ehemaligen regionalen Femlei-

tungsnetzbetreiber (im folgenden: rFNB) in den Effizienzvergleich der Verteilernetz-
betreiber Gas für die zweite Regulierungsperiode 'ZWar rechtmäßig, jedoch die Vor-

gehensweise der Beschlusskammer bei der Ermittlung der "versorgten Fläche" für 

diese rFNB rechtswidrig war. 

Mit Schreiben vom 22.03.2021 hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber eine 

korrigierte Anhörung übennittelt. Die wesentlichen Eckdaten der Anhörung (insbe-

sondere Effizienzwert, Aufwandsparameter, dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten) 

waren am 18.12.2021 bereits telefonisch mit dem Netzbetreiber erörtert worden. 

Mit Email vom 26.03.2021 hat der Netzbetreiber Stellung zur Anhörung vom 
22.03.2021 genommen. Darin führt er aus, dass „gegen die von der Beschlusskam-

mer beabsichtigte Festlegung der Erlösobergrenzen (Gasverteilung) für die 

2.Regulierungsperiode ... keine Einwände" bestünden. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 Lind Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" 'ZWischen de.r Bundesre-

publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 25./28. 10.2005 (Be-
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des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-

faktor (V t) gemäß § 16 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro-
duktivitätsfortschritt (PF t) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF t) nach § 10 ARegV, ggf. das 

Qualitätselement (Q t) nach§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos 
(St) nach § 5 Abs.4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangs~iveaus zur Ermittlung der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 
auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die 2Weite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

GasNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach§ 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2010 
ergibt sich aus den Anlagen 1und II. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb.o) zu bestimmen. 
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Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba-

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Es wurden dabei die nachfol-

gend aufgeführten Kostenanteile berücksichtigt. 

2.2.1. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2) 

Konzessionsabgaben sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV dauerhaft nicht be-

einflussbare Kostenanteile. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversor-

gungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Ver-. 

kehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren 

Versorgung von Letztverbrauchem im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrich-

ten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Neben den entstehenden Kosten sind auch die erzielten 

Erlöse zu berücksichtigen (BR-Drs. 417/07, S.51 ). Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass sich diese Kosten und Erlöse regelmäßig ausgleichen. Grund dafür ist, 

dass die von den Netzbetreibern aufgewendeten Kosten für Konzessionsabgaben 

den Netznutzern in gleicher Höhe in Rechnung gestellt werden. Folglich handelt es 

sich bei der Konzessionsabgabe um einen durchlaufenden Posten. Den Kosten 

müssen damit Erlöse in gleicher Höhe entgegenstehen. 

2.2.2. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3) 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Steu-

ern sind gemäß § 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine 

besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen 
zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zu-

trifft, an den das Gesetz die Leistungspfücht knüpft. Dementsprechend unterfallen 

etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern der Regelung des § 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß § 8 GasNEV stellt 

keine Betriebssteuer nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV dar (siehe BGH, Beschl. v. 

09.07.2013, EnVR 37/11 ). 
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2.2.3. 	 Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netz-
ebene (S. 1 Nr. 4) 

Die Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen sind ge-

mäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 

Diese Kosten umfassen die aus vorgelagerten Netzebenen auf nachgelagerte Netz.:. 

ebenen überwälzten Kostenanteile (vorgelagerte Netzkosten). 

2.2.4. 	 Genehmigte Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6) 

Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV sind gemäß§ 

11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 

2.2.5. 	 Kostenwälzung Biogas (S.1 Nr.Sa) 

Die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemäß § 20b 

GasNEV auf alle Netze innerhalb des Marktgebietes umgelegt. Der damit verbunde-

ne Wälzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in§ 7 und den dazugehöri-

gen Anlagen 6 und 7 der KoV vom 30.06.2011 vertraglich festgelegt worden. Eine 

detaillierte Beschreibung des Wälzungsprozesses erfolgt in dem 

BDEWNKU/GEODE-Leitfaden „Kostenwälzung Biogas". Demnach finden auf die 

Kosten der Biogaswälzung alle Regelungen für vorgelagerte Netzkosten und somit 
§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV analog Anwendung. 

2.2.6. Kosten aus betrieblichen und tarlfvertraglichen Vereinba-
rungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit 
vor dem 31.12.2008 abgeschlossen worden sind (S. 1 Nr. 9) 

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge-

schlossen worden sind, sind gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile. Damit sind lediglich kollektivarbeitsrechtliche Vereinba-

rungen von der Regelung des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV umfasst; einseitig ge-

währte Leistungen oder Kosten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen können nicht 

als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten qualifiziert werden. 
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Nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile sind solche Kosten anzuse-

hen, die nicht durch Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen sondern durch elemen-

tare Lohnbestandteile begründet werden. 

2.2.7. Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs-
und Personalratstätigkeit (S. 1 Nr. 10) 

Kosten für die im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätig-

keit sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbar. Kos-

ten, die nicht typischerweise für Betriebs- oder Personalratstätigkeiten anfallen, sind 

somit nicht von der Regelung umfasst. 

2.2.8. Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unter-
nehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbetreich 

beschäftigten Betriebsangehörigen (S. 1 Nr. 11) 

Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs-

kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbar. Kosten, die 

nicht typischerweise für Berufs- und Weiterbildung bzw. für die Betriebskindertages-

stätte für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen anfallen, sind 

somit nicht von der Regelung umfasst. 

2.2.9. Pauschalierter Investitionszuschlag (S. 1 Nr.12) 

Kosten aus pauschalierten Investitionszuschlägen nach Maßgabe des § 25 ARegV 

sind gemäß§ 11 Abs. 2 Nr.12 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kosterianteile. 

2.2.10. Netzanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse 

(S. 1 Nr. 13) 

Erlöse des Netzbetreibers aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 
nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GasNEV und Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 

Nr. 4 GasNEV sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV dauerhaft nicht beein-
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flussbare Kostenanteile. Diese sind gemäß§ 9 Abs. 1 S. 2 GasNEV über eine Dauer 

von 20 Jahren linear aufzulösen. 

2.2.11. Kalkulatorische Kapitalkosten 

Kalkulatorische Kapitalkosten für Investitionen in Altanlagen gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 

GasNEV zählen nicht zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen gemäß 

§ 11 Abs. 2 ARegV. 

2.2.12. Zusammenfassung 

Folgende Kostenpositionen aus der Überleitungsrechnung wurden bei der Ermittlung 

der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile berücksichtigt: 

-
Kostenpositionen (BAB) § 11 Abs. 2 

ARegV 
1.1. Materialkosten 
1.1.2. davon Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber S. 1 Nr. 4 
1.2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.1.1. der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten 
Betriebs· und Personalratstätigkeit S. 1 Nr. 10 

1.2.1.2. der Berufsausbildung und Weiterbildung Im Unter· 
nehmen S. 1 Nr. 11 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 
davon betrieblichen und tarifvertraglichen Verein-

1.'2.2.3 barungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistun-
gen, soweit diese In der Zeit vor dem 31. Dez. 2008 S. 1 Nr. 9 

abgeschlossen worden sind 
davon Betriebskindertagesstätten für Kinder 

1.2.2.4 der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehöri- S.1Nr.11 
gen 
Ansetzbare betriebliche Steuern (außer Gewerbe-

1.4. steuer, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und S. 1 Nr. 3 
Solidaritätszuschlag) 

1.5. Sonstige betriebliche Kosten 

1.5.5a davon auf eine wirksame Verfahrensregulierung 
gemäß § 11 Abs. 2 S. 3 ARegV entfallende Kosten S.3 

1.5.7. davon Konzessionsabgaben S. 1 Nr. 2 
5 . Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
5.1. Erhobene Konzessionsabaaben S. 1 Nr. 2 
5.4. Erlöse aus Auflösuna von Netzanschlusskostenbei- S. 1 Nr. 13 
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Kostenpositionen {BAB) § 11 Abs. 2 
AReaV 

trägen 
5.5. Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen 5. 1 Nr. 13 

In Anlage IV sind die vom Netzbetreiber vorgenommenen Umbuchungen der Kosten 
(Minus/ Plus) zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen gemäß § 11 

Abs. 2 ARegV dargestellt. 

Sachverhalt Begründung der Korrektur der Um-Umbuchung Betrag in 
buchung durch die Bundesnetza-EuroZeile Nr.: gentur 

Die vorgelegte Dienstreiseordnung § 11 Abs. 2 Fahrkostenerstattung 
Nr. 9 vorn 01 .10.2007 enthält keine Unter-

NB-Angabe: 
Nr. 10 

schrift des Betriebsrates sondern le-
diglich des Vorstandes der SW Kiel 
AG. Kosten, denen keine vor dem 
31.12.2008 abgeschlossene Betriebs-
vereinbarung oder Tarifvereinbarung 
zugrunde liegt, sind nicht in die dau-
erhaft nicht beeinflussbaren Kosten 
gemäß §11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV um-
zugliedern. 

§ 11 Abs. 2 VBL Pauschalsteuer Kosten, die auf gesetzlichen Vorga-
Nr. 9 ben beruhen, sind nicht in d ie dauer-

NB-Angabe: 
Nr. 13 

haft nicht beeinflussbaren Kosten ge-
mäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV umzu-
gliedern. 

§ 11 Abs. 2 Zahlunsen gern. BV Die angegebenen Kosten beinhalten 
Nr. 9 (Besi, Uberstundenpau- Kosten für Kontoführungsgebühren. 

NB-Angabe: 
Nr. 15 

schalen, Stufendiffe-
renz, Kontoführung, 
Preisnachlass, Impulse) 

Für diese liegt keine Betriebsverein-
barung vor, sondern lediglich eine 
Vereinbarung, die dem Betriebsrat zur 
Kenntnis vorgelegt wurde. Kosten, 
denen keine vor dem 31.12.2008 ab-
geschlossene Betriebsvereinbarung 
oder Tarifvereinbarung zugrunde liegt, 
sind nicht in die dauerhaft nicht beein-
nussbaren Kosten gemäß § 11 Abs. 2 
Nr. 9 ARegV umzugliedern. Da die 
Höhe der Kontoführungsgebühren 
auch auf Nachfrage hin (E-Mail vom 
16.01.2018) nicht gen·annt wurde, ist 
die gesamte Kostenposition nicht in 
die dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kosten gemäß §11 Abs. 2 Nr. 9 
ARegV umzugliedern. 
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Die Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs.2 

ARegV an den dem Ausgangsniveau nach § 6 Abs. 1 ARegV zu Grunde liegenden 

Gesamtkosten ist Anlage A1. Kalenderjährllche Erlösobergrenzen, Zelle 860 zu 

entnehmen. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos-

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi-

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be-

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb. o). Somit gilt: 

KA vnb,o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten Ist Anlage A1. Kalenderjähr· 

liehe Erlösobergrenzen, Zelle 076 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer-

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmenslndivlduellen Effizi-

enzwerte aller Verteilemetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilemetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un-

ter Berücksichtigung der In Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 
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eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Korylbination von Vergleichspa-

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer-

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 
(§ 12 Abs.1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe-

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergl~ichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung Ihrer individuellen Effizienz 
aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me-

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durchgeführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge-

nanntes „doppeltes duales Benchmark.Ing" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach §§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die 

Aufwandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 
Abs.1 Nr. 1 und 2 ARegV) jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathemati-

schen Effizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten 

Vergleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen-

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe-

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 
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vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an-

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent(§ 12 Abs. 1 i.V.m. Anla-

ge 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von unter 60 Pro-

zent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S . 1 i.V.m. 

Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge-

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein-

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei-

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr.3 zu 

§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet(§ 12°Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu§ 12 ARegV). In 

beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den - nach Maßgabe 

der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte Fron1ierunterneh-

men). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga-

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß-

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 
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ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak-

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit. Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-

gaben (§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei-

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz-

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver-

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dat.eneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line-

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter-

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler-

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po-

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos-

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame-

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 
(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen(§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr.4 zu 

§ 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-
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stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres-

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zet1egt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge-

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch-

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

Anders als von einigen Netzbetreibern vorgetragen, impliziert die Anwendung der 

Methode SFA, dass der maximale rechnerische Effizienzwert - anders als bei der 

DEA - nicht exakt 100% betragen kann, sondern sich immer im Bereich knapp da-

runter, um 99 %, bewegt. Dies ist in Wissenschaft und Praxis unbestritten. Da auch 

die ARegV. ohne weitere Vorgaben lediglich die Anwendung der SFA vorgibt, sind die 

mittels dieser Methode ermittelten Effizienzwerte auch nicht nachzujustieren. Wäre 

eine Normierung auf 100 % gewollt, hätte der Verordnungsgeber diese - analog zur 

relativen Referenznetzanalyse (siehe§ 22 Abs. 2 S. 5 ARegV, dort ist eine Normie-

rung auf 100 % explizit vorgesehen) - vorschreiben müssen. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf-

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 186 Gasverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Autwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 
ARegV ermittelten Kosten angesetzt (Anlage V). Dabei wird zwischen den Auf-

wandsparametern mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu-

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim-

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1, 3 
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ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß § 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab-

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. 

Mit Verordnung vom 14.08.2013 wurde die GasNEV geändert (BGBI. 1 2013 

S. 3250). Gemäß der Übergangsregelung nach § 32 Abs. 7, 8 GasNEV sind die für 

die Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV relevanten Änderun-

gen hinsichtlich der Ermittlung von Tagesneuwerten des Sachanlagevermögens (§§ 

6 Abs. 3, 6a GasNEV n.F.) sowie hinsichtlich des Zinssatzes für den die Eigenkapi-

talquote von 40 % übersteigenden Anteil des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 5, Abs. 7 

GasNEV n.F.) ab dem 01 .01 .2013 anzuwenden. Die nach Durchführung des Effi-

zienzvergleichs in Kraft getretene Verordnung zur Änderung der GasNEV hat indes-

sen keinen Einfluss auf die Ermittlung der Aufwandsparameter nach § 14 Abs. 1 

ARegV. Dies entspricht dem eindeutig dokumentierten Willen des Verordnungsge-

bers. Insoweit heißt es in der Begründung zur Änderungsverordnung vom 

14.08.2013, dass der für den Gasbereich für die Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode bereits durchgeführte bundes-

weite Effizienzvergleich durch die Änderung nicht berührt wird und daher nicht erneut 

unter Berücksichtigung der Neuregelungen vorgenommen werden muss (BR-Drucks. 

447/13 (8), S. 28) 

2.3.1.2.1.1. Überleitungsrechnung nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu-

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In Anlage IV und V ist die Ermittlung der Aufwandsparameter 
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inklusive der vorgenommenen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulie-

rungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs.1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi-

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass Ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr-

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un-

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti-

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi-

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 GasNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 
§ 6 GasNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 GasNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in Anlage III dargestellt. 

2.3.1.2.2. 	 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß§ 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar-

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame-

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm-
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bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere  

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.  

Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 ARegV insbesondere sein:  

1. die Anzahl der Ausspeisepunkte, 

2. die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. die Leitungslänge, 

4. die Jahresarbeit, 

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV die Vergleichsparameter 

1. Anzahl der Ausspeispunkte in Gasversorgungsnetzen 

2. Fläche des versorgten Gebietes 

3. Leitungslänge 

4. zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmi.mg von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktl.l'eller Besonderheiten der Versorgungsauf-

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 
§ 13 Abs.. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Gasversorgungsnetzen verwendet werden; ein Ver-

gleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 
übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa-

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio-
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nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen-

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs.3 S.7 ARegV mit qualita-

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis-

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen-
schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden. die geeignet sind, die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich-
barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück-

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Gasversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach§ 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes-

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau-

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten-

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe-

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über-

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 1o ARegV 
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Beschlusskammer hat die Strukturdaten auf Grundlage der Festlegung vom 

01.03.2011 (BK9-11/603) erhoben. Die Übermittlung der Strukturdaten hatte bis zum 

01.09.2011 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur zu erfolgen. Dar-
über hinaus hat die Beschlusskammer mit Schreiben vom 02.04.2012 dem Netzbe-

treiber eine erste Datenquittung zur Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der 

Versorgungsaufgabe und Gebietseigenschaften gemäß § 13 Abs. 3 ARegV über-

sandt. Die Bundesnetzagentur hat dabei die auf Konsistenz und Plausibilität geprüf-
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ten Daten des Netzbetreibers, die hieraus errechneten Datengrößen, die übermittelte 

Liste der Amtlichen Gemeindeschlüssel des Versorgungsgebiets (AGS-Liste), die im 

Falle der Teilversorgung einzelner AGS übermittelten relevanten Versorgungsge-

bietsgrenzen sowie die Abbildung des Versorgungsgebiets übermittelt. Dem Netzbe-

treiber wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Nach Würdigung der einge-

gangenen Stellungnahme hat die Bundesnetzagentur dem Netzbetreiber mit Schrei-
ben vom 30.05.2012 eine zweite Datenquittung übersandt. Diese enthielt ermittelte 

Werte zur Bevölkerungszahl, zu den Bodenklassen sowie zur Höhe, Neigung, Stra-

ßenlänge, Schienenlänge und Anzahl an Brücken des Versorgungsgebietes. Die 

Bundesnetzagentur hat ferner in diese zweite Datenquittung auf Anregung der Netz-

betreiber die potenzielle zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen aufge-
nommen. Auch zu dieser zweiten Datenquittung wurde dem Netzbetreiber Gelegen-

heit zur Stellungnahme gegeben. Etwaige durch Netzbetreiber geltend gemachte und 

begründete Korrekturen wurden berücksichtigt. 

Bei den Schreiben zur Datenquittung wurde jeweils darauf hingewiesen, dass die 

Bundesnetzagentur im Falle einer unterbleibenden Äußerung die in den Datenquit-

tungen enthaltenen Strukturdaten der Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der 

Effizienzwerte zu Grunde legen wird . Daher ist der Netzbetreiber mit Einwendungen, 

die erst nach Bestimmung der Effizienzwerte vorgebracht werden, ausgeschlossen. 

Hinzu kommt, dass bezüglich des Verhältnisses der Regulierungsbehörden unterei-

nander in§ 12 Abs. 5 S. 1 ARegV angeordnet wird, dass die Bundesnetzagentur den 
Landesregulierungsbehörden die Effizienzwerte bis zum 01 .07. des Kalenderjahres 

vor Beginn der Regulierungsperiode übermittelt. Der BGH (vgl. Beschl. v. 

28.06.2011 , EnVR 48/10, Rz. 28) hat daz:u ausgeführt, dass der Effizienzvergleich 
nach § 12 Abs. 5 S. 1 ARegV für die erste Regulierungsperiode bis zum 1. Juli 2008 

abgeschlossen sein musste. Daraus ist zu schließen, dass auch der BGH von einer 

Unveränderbarkeit der Datenbasis des Effizienzvergleichs ab diesem Zeitpunkt aus-

geht. 

Überdies ergibt sich aus Sinn und Zweck der §§ 12 ff. ARegV, dass der Effizienzver-

gleich lediglich einmalig durchgeführt werden soll. E>afür sprechen auch die Regelun-
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gen der §§ 12 Abs. 1 S. 3 und 30 S. 2 ARegV. Bei dem von der Bundesnetzagentur 

durchgeführten Effizienzvergleich handelt es sich um ein multipolares Verfahren, da 

sich die Effizienzen der Netzbetreiber aufgrund der gewählten Analysemethoden 

(SFA und DEA) gegenseitig bedingen und beeinflussen. Veränderte man die Auf-

wands- und Vergleichsparameter eines Netzbetreibers auch nur in geringem Maße, 

können sich für alle anderen Netzbetreiber erhebliche Veränderungen der individuel-

len Effizienzwerte ergeben. Dies gilt insbesondere, wenn der betroffene Netzbetrei-

ber durch die Veränderung der Parameter zum Benchmarkführer (sogenanntes 

Peerunternehmen) würde. Unabhängig von der Größe der Veränderung der Parame-

terwerte wäre der Effizienzvergleich daher immer neu zu berechnen. Dies würde 

aber zu einer sich beliebig fortsetzbaren Iteration führen, so dass innerhalb der zeitli-
chen Vorgaben des Verordnungsgebers (01.07.2012) der Benchmarkingprozess 

nicht zu beenden wäre. 

Vor der Durchführung des Effizienzvergleichs wurde gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV 

eine Kostentreiberanalyse durchgeführt. Dabei wurde anhand von statistischen sowie 

ingenieurwissenschaftlichen Analysen aus der umfangreichen Parameterliste ein 

Modell bestimmt, das alle relevanten Kostentreiber beinhaltet. Im Rahmen der statis-

tischen Analysen war zusätzlich eine funktionale Form für die Regressionsanalysen 

zu bestimmen. 

Zunächst wurde insoweit eine Prioritätenliste für potentielle Kostentreiber auf Basis 

der Vorgaben der ARegV sowie von ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnissen und 

Analysen erstellt, die in der Folge einer statistischen Prüfung unterzogen wurden. Auf 
Basis der Parameter der Prioritätenliste wurde dann durch statistische Analysen ein 

Basismodell erstellt, welches die wesentlichen Kostentreiber enthält. Im Anschluss 

daran wurden dem Basismodell zusätzliche Parameter mit niedrigerer Priorität hin-

zugefügt, bei denen ein zusätzlicher Kostenzusammenhang vermutet werden konnte. 

Konnte für einen oder mehrere zusätzliche Parameter ein signifikanter kostenbeein-

flussender Effekt festgestellt werden, wurde das Basismodell um diese Parameter 

zum finalen Modell ergänzt. Die Parameterauswahl basierend auf diesem finalen 

Modell wurde dann zur Bestimmung der Effizienzwerte nach DEA und SFA verwen-
det. Die Kostentreiberanlayse ist im Einzelnen in dem in Anlage A.BM beigefügten 
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Gutachten des Beraterkonsortiums Frontier Economics/Consnentec/ite beschrieben. 

Das Gutachten wird zum Inhalt dieses Beschlusses gemacht.  

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be- 

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver- 

gleich einbezogen:  

1. Ausspeisepunkte (Normierung) 

2. Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen 

3. Leitungslänge 

4. Versorgte Fläche 

5. Ausspeisepunkte größer 16 bar 

6. Potenzielle Ausspeisepunkte 

7. Rohrvolumen 

8. Anteil der Bodenklasse 4, 5 oder 6 (gewichtet mit der Leitungslänge) 

9. Messstellen 

Eine Übersicht der Vergleichsparameterwerte des Netzbetreibers findet sich in Anla-
ge A2.. Effizienzvergleich, Zellen F15 bis F23. Die Beschreibung bzw. Definition 

der einzelnen Parameter findet sich in dem in Anlage A.BM beigefügten Gutachten 

des Beraterkonsortiums Frontier Economics/Consentec/ite. 

Der Netzbetreiber rügt mit Schreiben vom 28.01.2013, dass die ehemaligen regiona

len Fernleitungsnetzbetreiber nicht mit den restlichen Netzbetreibern strukturell ver-

gleichbar und daher im Effizienzvergleich nicht berücksichtigt werden durften. 

Die Bundesnetzagentur war vor die Aufgabe gestellt, im Rahmen des Effizienzver-

gleichs der Verteilnetzbetreiber (VNB) Gas für die zweite Regulierungsperiode alle 

Netzbetreiber hinsichtlich der Beschreibung ihrer Versorgungsaufgabe vergleichbar 

zu machen. 

Diese Aufgabe wurde dadurch erschwert, dass in der miteinander zu vergleichenden 
Gruppe der VNB Gas auch einige Netzbetreiber vertreten waren, für die hinsichtlich 

-
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des Konzessionsgebietes, der versorgten Fläche, der Bevölkerungszahlen und des 

Anschluss- und Erschließungsgrades keine vergleichbaren Daten vorlagen, da diese 

Informationen bis dato für diese Netzbetreiber nicht definiert waren. Dabei handelte 

es sich um Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich der ersten Regulierungsperiode 

noch den Fernleitungsnetzbetreiber (FLNB) zuzuordnen waren. 

Die Bundesnetzagentur hatte daher im Rahmen der ursprünglichen Bescheidung 

vom 25.04.2014 beschlossen, diese fehlenden Größen im Rahmen einer fundierten 

Schätzung nach zu erheben. Diese Möglichkeit ist der Bundesnetzagentur ausdrück-

lich durch § 30 ARegV gegeben. Die Bundesnetzagentur hat bei der so durchgeführ-

ten Schätzung ausdrücklich die Informationen der Netzbetreiber verwendet. 

Da die betroffenen Unternehmen nicht über Konzessionen i. e. S. verfügen, konnte 

die versorgte Fläche für sie nicht wie für die übrigen Netzbetreiber auf Grundlage der 

Konzessionsgebiete ermittelt werden. Für die betroffenen Unternehmen musste das 

Konzessionsgebiet somit geschätzt und darauf aufbauend analog zum Vorgehen bei 

den übrigen Netzbetreibern die versorgte Fläche perechnet werden. Die Schätzung 

des Konzessionsgebietes war dabei an den ursprünglichen Gedanken eines Wege-

nutzungsrechts angelehnt. Daher wurden für die ursprüngliche Bescheidung vom 

25.04.2014 hierzu diejenigen amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) herangezogen, 

durch die Leitungen eigener Netze verlaufen und in denen zum eigenen Netz gehö-

rende Anlagen belegen sind. 

Die Tatsache, dass für die Gruppe der ehemaligen FLNB einheitlich ein Anschluss-

und Erschließungsgrad von 100% angesetzt wurde, gelangte den übrigen VNB in 

keinerlei Weise zum Nachteil. Vielmehr ist es so, dass durch die Annahme, die Ver-

sorgungsgebiete der ehemaligen FLNB seien vollständig erschlossen und ans Netz 

angeschlossen, sich die tatsächlichen Größen und die potenziellen Größen entspre-
chen, während sich für die übrigen VNB mit einem Erschließungsgrad kleiner 100 % 

ergibt, dass die potenziellen Größen höher als die tatsächlichen Größen sind. 

Der Vortrag des Netzbetreibers, für ihn hätte ebenfalls eine Abschätzung der Para-

meter für Leitungen außerhalb seines Konzessionsgebietes vorgenommen werden 

müssen, geht fehl. Denn eine Schätzung nach § 30 ARegV kommt nur dann in Be-

tracht, wenn keine oder offenkundig unzutreffende Daten vorliegen. Da für den Netz-
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betreiber die notwendigen Daten jedoch vollumfänglich vorliegen, sind diese zu 

Grunde zu legen und es ist gerade keine Schätzung durchzuführen. 

Zudem ist eine Verzerrung des Benchmarks auch dahingehend sachlogisch ausge-

schlossen, soweit diese Netzbetreiber Ausreißer in der Kostentreiberanalyse und im 

finalen Effizienzvergleichsmodell sind. 

Der Bundesgerichtshof hat am 12.06.2018 entschieden (Az.: EnVR 54/17), dass die 

Einbeziehung der sogenannten ehemaligen regionalen Femleitungsnetzbetreiber (im 

Folgenden: rFNB) in den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Gas für die 

zweite Regulierungsperiode ZNar rechtmäßig, jedoch die Vorgehensweise der Be-

schlusskammer bei der Ermittlung der „versorgten Fläche" für diese rFNB rechtswid-

rig war, und hat die Beschlusskammer zur Neufestlegung der kalenderjährlichen Er-

lösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode unter Beachtung der Rechtsauf-

fassung des Gerichtes verpflichtet. 

Demnach ist für die Flächenschätzung für die .versorgte Fläche" der rFNB ein sach-

gerechter Ansatz zu wählen. Die Beschlusskammer ist der Auffassung, dass im 

Rahmen der durchzuführenden Neubescheidung eine Flächenschätzung von null 

(„Nullansatz") der sachgerechte Ansatz ist. 

Die rFNB haben in der 2. Regulierungsperiode sämtliche Flächen der AGS, durch die 

Leitungen eigener Netze verlaufen bzw. in denen zum eigenen Netz gehörende An-

lagen belegen sind, die vom Netzbetreiber zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe 

betrieben werden, als Konzessionsgebiet angerechnet bekommen. Ein aufgrund 
neuer Erkenntnisse durchgeführter Abgleich dieser AGS mit den AGS, die schon von 

VNB mit Konzessionen versorgt werden, ergibt, dass die AGS, die den ehemaligen 

rFNB zugeordnet wurden, fast vollständig bereits von den VNB mit Konzessionen 

versorgt werden. Somit ist der Nullansatz im Rahmen der Flächenschätzung für die 

rFNB, der auch von Netzbetreibern im Rahmen der vorgenannten gerichtlichen Aus-
einandersetzung gefordert wurde, plausibel und folgerichtig. 
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2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht-

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz-

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zahlreiche Netzbetreiber haben hierzu vorgetragen, dass die Ausreißeranalyse 

mehrfach wiederholend hätte durchgeführt werden. Dies geht fehl. EnWG und 

ARegV sehen eine mehrmalige Durchführung der Ausreißeranalyse nicht vor. Anlage 

3 zu § 12 ARegV regelt zwar durchaus unterschiedliche Methoden zur Identifikation 

von Ausreißern. Diese Methoden sind aber offensichtlich jeweils einmalig durchzu-

führen. 

Hätte der Verordnungsgeber demgegenüber eine iterative Ausreißeranalyse vorge-

sehen, hätte es diesbezüglich einer expliziten Regelung bedurft. Dies ist alleine vor 

dem Hintergrund zwingend, da es andernfalls zu einer rechnerischen Endlosschleife 

kommen müsste; es stellte sich die Frage, wann eine Iterativ durchgeführte Ausrei-

ßeranalyse an ihr Ende käme. 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr.5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S.1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde{§ 12 

Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen Unter-

nehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittelten Effi-

zienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Datensatz 

den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, d~ss ein 

einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz eines 

anderen Netzbetreibers hat {Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber die einen kriti-

schen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. Im Rahmen der Do-

minanzanalyse wurden keine Unternehmen als Ausreißer identifiziert. 
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Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe-

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar-

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da-

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara-

meter wurden 11 Unternehmen als supereffizienter Ausreißer bewertet. Bei der Effi-

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 11 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr.5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermitllung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE-
TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr.5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 10 Unternehmen als 

Ausreißer identifiziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge-

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das in Anlage 
A.BM beigefügte Gutachten des Beraterkonsortiums Frontier Econo-

mics/Consentec/ite verwiesen. 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). 
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Bei der Berechnung dieses prozentualen Effizienzwertes mittels der effizienten und 

ineffizienten Kosten des Netzbetreibers hat die Beschlusskammer den Störterm, der 

bei der SFA ein statistisch nicht erklärbares Rauschen ausdrückt, nicht berücksich-

tigt. Bei der Berechnung des Effizienzwerts ergibt sich hiernach ein Wert von 
90,42 %. 

Allein die gewählte Vorgehensweise ist mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar: 

insbesondere wurde der der Beschlusskammer verbleibende Spielraum hinsichtlich 

der Auswahl einer sachgerechten Methodik rechtsfehlerfrei ausgefüllt. 

§ 15 Abs. 3 ARegV determiniert eine Trennung der Ermittlung des Effizienzwerts und 

der nachgelagerten Ermittlung der Ineffizienzen, die mit der gewählten Vorgehens-

weise nachvollzogen wurde. 

Darüber hinaus hat es der Verordnungsgeber der Regulierungsbehörde überlassen, 

konkrete und sachgerechte Methoden für die Bestimmung des Effizienzwerts auszu-

wählen. Ganz wesentlich für die Beurteilung, ob ein bestimmtes Vorgehen der Regu-

lierungsbehörde rechtsfehlerhaft ist, ist die Frage, ob sich die Vorgehensweise an 

einem wissenschaftlich anerkannten Ansatz orientiert und aus wissenschaftlicher 

Sicht sachgerecht ist. Eine Methode kommt dann nicht in Betracht, wenn sie aus 

wissenschaftlicher Sicht unvertretbar ist oder eine andere Methode eindeutig als 

besser anzusehen wäre (so zur unterlassenen Korrektur der Heteroskedastizität der 

Aufwandsparameter: BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, juris Rn. 37 ff.). 

Allein die Nichtberücksichtigung des Störterms entspricht dem Stand der Wissen-

schaft und stellt die einzige korrekte Methode bei der Ermittlung des untemehmens-

individuellen Effizienzwerts dar. In additiven, mittels der SFA geschätzten Modellen, 

wird ein Effizienzwert in zwei Schritten ermittelt. In einem ersten Schritt werden für 

die SFA notwendige Annahmen getroffen und darauf basierend unter anderem die 

effizienten und ineffizienten Kosten geschätzt. Zu diesen Annahmen gehört unter 

anderem, dass der Erwartungswert des Störterms für jeden Netzbetreiber Null ist. Im 

zweiten Schritt wird aus den geschätzten Größen ein Effizienzwert ermittelt. Durch 

die Nichtberücksichtigung des Störterms als additive Komponente wird sichergestellt, 

dass in der Schätzung des Effizienzwertes nicht von den zuvor getroffenen Annah-

men der SFA abgewichen und eine für die SFA notwendige Annahme über die Ei-

genschaften des Störtenns zur Berechnung des Effizienzwerts nicht verletzt wird. 
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Aus den Berechnungen der Bundesnetzagentur, die auf Grundlage einer Flächen-

schätzung von null für die rFNB durchgeführt wurden, ergab sich im Rahmen der vor-

liegenden Neubescheidung unter Würdigung der Gesamtumstände im Ergebnis die 

Beibehaltung des Effizienzwertes von 90,42 %. 

Ein Aufschlag auf den sich aus der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist 

nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er-

geben sich aus Anlage A2. Effizienzvergleich. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 
nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährllchen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich-

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrer-

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach§ 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mi1 dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KAdnb,o) -(GK- KA dnb,o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei-

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1, Zelle 074 zu entnehmen. 
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2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er-

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil , KA b.o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer oder 

mehrerer Regulierungsperioden gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effi-
zienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ~rmittelten Inef-

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 
von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2013 1 0,2 
2014 2 0,4 
2015 3 0,6 
2016 4 0,8 
2017 5 1,0 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 
(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß§ 6 Abs.1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß Statistischem Bundes-

amt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00, für das Jahr 2011 102, 10, für das 

Jahr 2012 104,10, für das Jahr 2013 105,7, für das Jahr 2014 106,6 und für das 

Jahr 2015 106,9 (abrufbar im Internet unter: https://www-

genesis.destatis.de/genesis/online > Suche nach: 61111-0001 ). 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt 

Jahr 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

VPI 
100,00 
102,1 1 

104,1 
105,7 
106,6 
106,9 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft-

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak-

tor für Gas- und Stromnetzbetreiber jährlich 1 ,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der 

Bundesgerichtshof hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sekt-

oralen Produktivitätsfaktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16 ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti-

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge-

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili-

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

1 Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text. 
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PF t = (1 + 0,015) "t -1 (Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

113 bis 117). 

2.7. Pauschalierter Investitionszuschlag gemäß § 25 ARegV 

Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 29.03.2012 einen Antrag auf Einbeziehung 

eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß § 25 Abs. 1 ARegV in Höhe von 

1 % der standardisierten Kapitalkosten gestellt. Hilfsweise hat der Netzbetreiber le-

diglich für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode einen Antrag auf Einbe-

ziehung eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß § 25 Abs. 1 ARegV in 

Höhe von 1 % der standardisierten Kapitalkosten gestellt. Dem Antrag wird in der 

Höhe stattgegeben, wie sie Anlage III in Verbindung mit Anlage A1 . Kalenderjähr-

liche Erlösobergrenzen Zelle 054 zu entnehmen ist. 

Der pauschalierte Investitionszuschlag ist bei der Festlegung der Erlösobergrenze 

auf Verlangen des Netzbetreibers gemäß den Vorgaben des § 25 Abs. 2 bis 5 

ARegV einzubeziehen. § 25 Abs. 2 ARegV bestimmt, dass der pauschalierte Investi-

tionszuschlag pro Kalenderjahr ein Prozent der nach§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 

ARegV bestimmten Kapitalkosten nicht überschreiten darf. Da gemäß § 34 Abs. 4 

S. 1 ARegV die Regelung des§ 25 nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden ist, kommt 

vorliegend lediglich die Gewährung eines pauschalierten Investitionszuschlages für 

das Kalenderjahr 2013 in Betracht. 

Die Berechnung des pauschalierten Investitionszuschlages erfolgt gemäß 

§ 25 Abs.2 ARegV auf der Grundlage der nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 

ARegV bestimmten .Kapitalkosten. Die Grundlage für die Standardisierung sind hier-

bei gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV die Gesamtkosten des Netzbetreibers die ge-

mäß § 6 ARegV zur Bestimmung des Ausgangsniveaus ermittelt wurden. Die Ermitt-

lung der standardisierten Kapitalkosten erfolgt für den Effizienzvergleich nach § 12 

Abs. 1 ARegV. Im Rahmen des pauschalierten Investitionszuschlages wird auf das 

Produkt dieser Ermittlung zurückgegriffen. 
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2.8. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 1 O ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.9. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen können gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge 

vorgenommen werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder 

der Netzleistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q 1). Über den Be-

ginn der Anwendung des Qualitätselements entscheidet die Regulierungsbehörde. 
Das Qualitätselement kann gemäß § 19 Abs. 2 S. 3 ARegV Im l aufe der zweiten 

Regulierungsperiode angewendet werden, soweit der Regulierungsbehörde hinrei-

chend belastbare Datenreihen vorliegen. 

2.10. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 
§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß§ 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen-

de~ahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs.2 S.2 ARegV aus dem Mittelwert von 
Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich ge-

mäß § 5 Abs.2 S.3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kaien~ 
derjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlich-

ten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge-

mäß§ 5 Abs.3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 
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§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu-

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs.1 ARegV findet gemäß § 5 Abs.4 S.4 ARegV nicht statt. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 2 

ARegV den Saldo des Regulierungskontos für die Kalenderjahre 2009, 2010 und 

2011 ermittelt. Die Ermittlung des Regulierungskontosaldos ist in Anlage R be-

schrieben. Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 

ARegV durch gleichmäßig über die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder 

Abschläge. Die Höhe der zu berücksichtigenden Zu- oder Abschläge ist Anlage A1. 

Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen E98 bis 1 98 zu entnehmen. 

2.11. 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf-

grund eines öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 14.12.2011 sind die 

Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2013 bis 2017 um die nachfolgend genannten 

Beträge zu erhöhen (BK9-08/897). 

2. Regulierungsperiode Gas 

2014 
2015 
2016 
2017 

III. 	 Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 
i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver-

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6 

bis 11 und 13, S. 2 und 3 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 
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ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 
Abs.3 S.2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober-

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 
(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs.1 Nr.1 ARegV i.V.m. § 29 Abs.1 EnWG nochmals aus-

drücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. 	 Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs.1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs.1 Nr.11 und § 28 Nr.8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr.8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net-

zen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe der §§ 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be-

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 
ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzu-

setzen. 

V. 	 Anlagenverweis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 Anlage A1 (Kalenderjährliche Erlösobergrenzen}, Anlage A2 (Effizienzver-
gleich}, Anlage A3 (Sondersachverhalte), 
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• 	 Anlage 1-NB (Kostendaten) nebst Anlage 1-NB (Gesamtkosten), Anlage 2.1-
NB (kalk. Abschreibungen), Anlage. 2.2-NB (kalk. RBW), Anlage 3-NB (BNV 

1), Anlage 4-NB (kalk. EKVZ), Anlage 5-NB (kalk. GewSt), Anlage 6-NB 

(kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage 1-VP1 (Kostendaten) nebst Anlage 1-VP1 (Gesamtkosten), Anlage 

2.1- VP1 (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-VP1 (kalk. RBW), Anlage 3-
VP1 (BNV 1), Anlage 4- VP1 (kalk. EKVZ), Anlage 5- VP1 (kalk. GewSt), An· 

lage 6- VP1 (kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage 1-DL1 (Kostendaten) nebst Anlage 1-DL 1 (Gesamtkosten), Anlage 

2.1- DL 1 (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-DL 1 (kalk. RBW), Anlage 3-

DL 1 (BNV 1), Anlage 4· DL 1 (kalk. EKVZ), Anlage 5- DL 1 (kalk. GewSt), An-

lage 6- DL 1 (kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage 1-DL2 (Kostendaten) nebst Anlage 1-DL2 (Gesamtkosten), Anlage 
2.1· DL2 (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-DL2 (kalk. RBW), Anlage 3-

DL2 (BNV 1), Anlage 4- DL2 (kalk. EKVZ), Anlage 5- DL2 (kalk. GewSt), An-

lage 6- DL2 (kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage II (Beispielrechnung Kapitalkosten), Anlage III (Vergleichbarkeits-

rechnung), Anlage IV (Überleitungsrechnung), Anlage V (Aufwandsparame-

ter) 

• 	 Anlage A.BM (Gutachten zum Effizienzvergleich VNB) 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 
(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be-

schwerde innerhalb der Frist bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht 

(Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be-

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde-

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG). 

Bonn, den 31.05.2021 

Vorsitzender 

Dr. Christian Schütte 

Beisitzer 

Roland Naas 

Beisitzer 

Dr. Björn Heuser 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der  

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 1 ARegV  

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV ermittelt die Beschlusskammer das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der zweiten Regulierungsperiode 

durch eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der GasNEV. Die 

zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2013. Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 

1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der 

Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 

Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende 

Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die 

Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 S. 1 

ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 GasNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 Abs. 2 GasNEV setzen sich die 

Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen 

Abschreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 

GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 GasNEV, unter Abzug der 

kostenmindernden Erlöse und Erträge nach § 9 GasNEV, zusammen. Bilanzie!le und 

kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 4 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 

EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die 

Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die 

Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ausgeschlossen. Kosten und Erlöse bzw. 

Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu 

berücksichtigen. 

Die so ermittelten Netzkosten, die gern. § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB (Zelle F105) und 

betragen 

€. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom 

Netzbetreiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die 

Bezeichnung der XLS-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 
eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 
Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 
aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 
vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 
Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 
oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 
auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der 

Natur der zu. prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des 

Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht 
bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt 

und diese dezidiert . nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz 

entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären 
(§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; 
die Mitwirkungslast begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese 

braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). 

Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 
Kart. 472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gei:n. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 
ausgeschlossen.§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der 

Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 

ARegV keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu 

berücksichtigen. 

1.1. Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber (Ziffer 1.1 .2.1.) 

Die unter Ziffer 1.1.2.1. geltend gemachten Aufwendungen sind in Höhe von 

berücksichtigungsfähig (vgl. hierzu auch Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 3). 

1.2. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur (Ziffer 1.1.2.2.) 
Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

waren in einer Höhe von zu berücksichtigen. 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen für durch Dritte überlassene Netzinfrastruktur i. H. v. 

€ geltend gemacht. Dieser Betrag wird auch in der Überleitungsrechnung von 

der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung zum elektronischen 

Datenerhebungsbogen 2010 der Sparte Gas bzw. dem Tätigkeitsbereich Gasverteilung 

zugewiesen. Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für durch Dritte 

überlassene Netzinfrastruktur beruhen auf einem Vertrag mit der Stadtwerke Kiel AG (vgl. 

Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 3 f„ vg l. auch Bericht nach§ 28 GasNEV, S. 10f., 41ff.). 

Die Kostenprüfung erfolgt, wie bereits ausgeführt, nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten 

Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das 

Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage 

der testierten Kostendaten des Basisjahres 201 O (vgl. hierzu auch Ausführungen des 

Netzbetreibers im Bericht nach § 28 GasNEV, S. 10, 23 ff., 61, 66). 

Netzbetreiber können gemäß § 4 Abs. 5 GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf 

Grund einer Überlassung betriebsnotwendiger Anlagengüter anfallen, maximal in der Höhe 
ansetzen, wie sie anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen würden. Die Preise für die 

Überlassung betriebsnotwendiger Anlagengüter sind somit an den kalkulatorischen 

Vorgaben der GasNEV zu messen. Daher werden die kalkulatorischen Kosten des 

Überlassenden nach den Maßstäben der GasNEV geprüft. Der BGH hat die hier verfolgte 

Prüfungsmethodik der Beschlusskammer vollumfänglich bestätigt (BGH, EnVR 79/07 -

„SWU Netz GmbH"). 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

1.3. Aufwendungen für Betriebsführung durch Dritte (Ziffer 1.1.2.3.) 
Netzbetreiber können gemäß § 4 Abs. 5a GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf 

Grund von Dienstleistungen durch Dritte anfallen, maximal in der Höhe ansetzen, wie sie 

anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen würden. Ein effizientes, im Wettbewerb 

stehendes Unternehmen wird nur dann Dienstleistungen bei Dritten beauftragen, wenn es 
diese nicht günstiger ~elbst erbringen könnte. Stellt sich die Dienstleistungserbringung durch 

Dritte als wirtschaftlich günstiger dar, so wird sich ein effizientes, im Wettbewerb stehendes 
Unternehmen das günstigste Angebot zur Erbringung der benötigten Dienstleistungen 

auswählen. Die Preise für die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte sind somit an 
den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV zu messen. Liegt das gezahlte Entgelt dagegen 
unterhalb der nach den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV ermittelten Kosten, sind 

ausschließlich Kosten in der Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes anzusetzen. Daher 
werden die kalkulatorischen Kosten des Dienstleistungserbringers nach den Maßstäben der 

GasNEV geprüft. § 4 Abs. 5a GasNEV folgt insoweit dem Regelungsmodell des§ 4 Abs. 5 
GasNEV (BR-Drs. 312/10(8), S. 10). Für letztere Regelung hat der BGH die hier verfolgte 
Prüfungsmethodik der Beschlusskammer vollumfänglich bestätigt (BGH, EnVR 79/07 -

"swu Netz GmbH"). 

Der Netzbetreiber weist im elektronischen Betriebsabrechnungsbogen in der Position 

„1.1.2.3. Aufwendungen für Betriebsführung durch Dritte" keine Aufwendungen aus. Auf 
Seite 11 des Berichts wird mitgeteilt, dass der SWKiel Netz GmbH solche Aufwendungen in 

den Geschäftsjahren 2008/2009 und 2009/2010 gemäß vorliegendem Jahresabschluss nicht 

entstanden sind. 

Der Netzbetreiber nimmt jedoch Dienstleistungen der Stadtwerke Kiel AG, der Stadtwerke 

Kiel Service GmbH, der United Billing GmbH und der IT-Services GmbH in Anspruch (vgl. 

Bericht nach§ 28 GasNEV, S. 26). 

1.3.1. Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Kiel Service GmbH 

Der Netzbetreiber lässt Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen von der Stadtwerke Kiel 

Service GmbH durchführen (vgl. Bericht nach § 28 GasNEV, S. 11 ff.). Die damit 
verbundenen Aufwendungen sind in der Position „1.1.2.4 Aufwendungen für durch Dritte 
erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen" des Betriebsabrechnungsbogens 
verbucht. Sie werden vom Netzbetreiber in Höhe von € geltend gemacht (vgl. 

hierzu im Folgenden und unter Ziffer 1.4. ). 

Diese Wartungs- und lnstandhaltungsaufwendungen enthalten Aufwendungen für 
Leistungen der SWKiel Service GmbH i. H. v. € und Aufwendungen für 
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Leistungen externer, nicht verbundener Unternehmen i. H. v € (vgl. 
Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 5). 

Im elektronischen Datenerhebungsbogen der SWKiel Service GmbH werden Netzkosten i. 

H. ~ geltend gemacht. Im Rahmen der Anhörung hat die Beschlusskammer 

Aufwendungen i. H. v.~ als anerkennungsfähig erachtet (vgl. Seite 1 der 

Anlage 1-DL1 des Anhörungsschreibens vom 21 .02.2012). Im Rahmen der Telefonkonferenz 

am 30.03.2012 hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mitgeteilt, dass sie nach 

Auswertung der Stellungnahme vom 05.03.2012 zu der Ansicht gelangt ist, dass von den i. 

H. V. im elektronischen Erhebungsbogen geltend gemachten Netzkosten 

grundsätzlich Netzkosten i. H. v. berücksichtigungsfähig sein könnten. 

Allerdings wurde dem Netzbetreiber mitgeteilt, dass nicht ersichtlich sei, auf welche Höhe 

sich die beim Netzbetreiber im Basisjahr für die Leistungen der SWKiel Service GmbH 

tatsächlich entstandenen Aufwendungen belaufen, wo diese also in der Gewinn- und 

Verlustrechnung des Netzbetreibers ihren Niederschlag gefunden haben. Daraufhin hat der 

Netzbetreiber in der Stellungnahme vom 05.04.2012 unter Ziffer 1 mitgeteilt, dass sich die 

tatsächlichen Aufwendungen für Leistungen der SWKiel Service GmbH lediglich auf einen 

Betrag i. H. v. € belaufen. In welchen Positionen der Gewinn- und 

Verlustrechnung dieser Eingang gefunden hat, hat der Netzbetreiber in der Stellungnahme in 

tabellarischer Form dargestellt. 

Sofern die sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Netzbetreibers ergebenden 

tatsächlichen Dienstleistungsaufwendungen geringer sind als die nach § 4 Abs. 5 GasNEV 

bestimmten Aufwendungen (Anlage 1-DL1 zum Anhörungsschreiben vom 21.02.2012), hat 

die Beschlusskammer lediglich die tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Eine 

Berücksichtigung kalkulatorisch erhöhter Dienstleistungsaufwendungen würde dem Sinn und 

Zweck der Regelung des § 4 Abs. 5 GasNEV widersprechen, wonach überhöhte 

Netzentgelte vermieden werden sollen; zudem würde der in § 1 Abs. 1 EnWG normierte 

Zweck der Preisgünstigkeit der Energieversorgung konterkarriert. 

Der vom Netzbetreiber übermittelte Erhebungsbogen für den Dienstleister SWKiel Service 

GmbH wird von der Beschlusskammer daher nicht mehr verwendet. 

Anerkennungsfähig sind somit lediglich die in der Gewinn- und Verlustrechnung des 

Netzbetreibers abgebildeten Aufwendungen für Leistungen der SWKiel Service GmbH, d. h. 
ein Betrag i. H. v 
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1.3.2. Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Kiel AG 

Auf Seite 15 des Berichts nach § 28 GasNEV führt der Netzbetreiber aus, dass in der 

Position "1.1.2. 7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens Personalaufwendungen für 

das von der Stadtwerke Kiel AG an den Netzbetreiber überlassenes Personal i. H. v. 

~ enthalten sind. Diese Aufwendungen hat die Beschlusskammer im Rahmen 

der Anhörung (vgl. Anlage 1-NB, Seite 5 zum Anhörungsschreiben vom 21.02.2012) in 

Gänze aus der Position "1.1 .2.7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens eliminiert. Der 

sich aus der Kostenprüfung der Beschlusskammer ergebende Aufwand für die 

Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Stadtwerke Kiel AG wurde in die Position 

"1 .1.2.3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung" des 

Betriebsabrechnungsbogens eingebucht. 

Im Rahmen mit dem Netzbetreiber geführter Gespräche am 28.03.2012 und am 30.03.2012 
stellte sich auf Nachfrage der Beschlusskammer heraus, dass die Aufwendungen für die 

Leistungen der SWKiel AG in Position 1.5.19 des Betriebsabrechnungsbogens eingeflossen 

sind. In diese Position ist aber lediglich ein Aufwand für eine Managementumlage i. H. v. 

~ eingeflossen, welcher im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses vom 
Wirtschaftsprüfer auch testiert wurde (vgl. Stellungnahme vom 12.12.2011, S. 4, Tabelle). 

Bei den im Dienstleistungs-Bogen der SWKiel AG geltend gemachten Aufwendungen 

handelt es sich nach Angaben des Netzbetreibers um periodenfremde Aufwendungen, die 

somit in der Gewinn- und Verlustrechnung des Netzbetreiber im Basisjahr nicht enthalten 

sind und somit auch nicht im Betriebsabrechnungsbogen des Netzbetreibers abgebildet 

werden können. 

Sofern die sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Netzbetreibers ergebenden 

tatsächlichen Dienstleistungsaufwendungen geringer sind als die nach § 4 Abs. 5 GasNEV 

bestimmten Aufwendungen (Anlage 1-DL1) hat 'die Beschlusskammer lediglich die 

tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Eine Berücksichtigung kalkulatorisch erhöhter 

Dienstleistungsaufwendungen würde dem Sinn und Zweck der Regelung des § 4 Abs. 5 

GasNEV widersprechen, wonach überhöhte Netzentgelte vermieden werden sollen; zudem 

würde der in § 1 Abs. 1 EnWG normierte Zweck der Preisgünstigkeit der Energieversorgung 

konterkarriert. Der vom Netzbetreiber übermittelte Erhebungsbogen für den Dienstleister 

SWKiel AG wird von der Beschlusskammer daher nicht mehr verwendet. 

Anerkennungsfähig sind lediglich die tatsächlich gezahlten Dienstleistungsaufwendungen, d. 
h. ein Betrag i. H. . Diese hat die Beschlusskammer in Position „1.1.2.3 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung" umgebucht. 
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1.3.3. Dienstleistungsvertrag mit der United Billing GmbH 

Der für die United Billing GmbH über das Energiedatenportal eingegangene 

Erhebungsbogen (12001114_ 1_3_3_ Tool.xls) wurde im Rahmen der Kostenprüfung nicht 
verwendet (vgl. hierzu Anhörungsschreiben vom 21 .02.2012, S. 2, und Anlage 1-NB, Ziff. 
1.3.3. ). Im elektronischen Betriebsabrechnungsbogen werden unter "l.b. Netzkosten l.b. 

nach Abzug kostenmindernder Erlöse" negative Netzkosten i. H. v. 

ausgewiesen. In der Stellungnahme (Stellungnahme der United Billing GmbH) vom 
12.12.2011, S. 3, Nr. 8, wird ausgeführt, dass die United Billing GmbH keine anderen 
sonstigen Erlöse mit der Stadtwerke Kiel Netz GmbH erwirtschaftet. Der im Erhebungsbogen 

eingetragene Wert sei ein Übertragungsfehler. Im am 30.03.2012 mit dem Netzbetreiber 

geführten Telefonat wurde dem Netzbetreiber mitgeteilt, dass der für die United Billing GmbH 
an die Beschlusskammer übermittelte elektronische Erhebungsbogen nunmehr im Rahmen 
der Kostenprüfung verwendet wird. Aus diesem ergibt sich, dass für Dienstleistungen der 
United Billing GmbH beim Netzbetreiber Aufwendungen i. H. v. ~ntstanden 

sind (111.a. Netzkosten, l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse"). Hiervon hat die 

Beschlusskammer i. H. v nerkannt und in Position 11 1.1 .2.3 Aufwendungen für 
durch Dritte erbrachte Betriebsführung" eingebucht. Dieser Wert ersetzt den vom 
Netzbetreiber in der Position 11 1.5.19 davon Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens 

ausgewiesenen Dienstleistungsaufwand für Leistungen der United Billing GmbH i. H. v. 

(übrige Aufwendungen von der MMV-Gruppe, vgl. hierzu Stellungnahme vom 
12.12.2011, S. 4 und Stellungnahme v. 05.03.2012, S. 4f.). 

Die zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 1-DL2. 

1.3.4. Dienstleistungsvertrag mit der 24/7 IT-Services GmbH 

Auf Seite 15 des Berichts führt der Netzbetreiber aus, Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme eines IT-Dienstleisters i. H. ~en bezogenen Leistungen 

zugeordnet zu haben (vgl. auch Bericht nach § 28 GasNEV, S. 26). Im 

Betriebsabrechnungsbogen, welcher für den Dienstleister 24/7 IT-Services GmbH über das 
Energiedatenportal an die Bundesnetzagentur übersendet wurde 
(12001114_ 1_3_4_Tool.xls), werden unter l.b. "Netzkosten l.b. nach Abzug 
kostenmindernder Erlöse" des Betriebsabrechnungsbogens Dienstleistungsaufwendungen i. 

H. v. geltend gemacht. Diese hat die Beschlusskammer vollumfänglich 
anerkannt und in Position 111.1.2.3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung" 

des Betriebsabrechnungsbogens eingebucht. Dieser Wert ersetzt den vom Netzbetreiber in 

Position „1.1.2. 7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens ausgewiesenen 

Dienstleistungsaufwand für Leistungen der 24/7 IT-Services GmbH i. H. v. 
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(Lieferungen und Leistungen der 24/7 IT-Services GmbH, vgl. hierzu Stellungnahme vom ,  
12.12.2011, S. 3).  

Die zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 1-DL1.  

1.4. Aufwendungen für Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen durch Dritte 
{Ziffer 1.1.2.4.) 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und 

lnstandhaltungsleistungen in einer Höhe von geltend gemacht. Die vom 
Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und 

lnstandhaltungsleistungen beruhen maßgeblich auf einem Vertrag mit der Stadtwerke Kiel 

Service GmbH (vgl. Bericht nach§ 28 GasNEV, S. 11 ff.). 

Netzbetreiber können gemäß § 4 Abs. Sa GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf 

Grund von Dienstleistungen durch Dritte anfallen, maximal in der Höhe ansetzen, wie sie 

anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen würden. Ein effizientes, im Wettbewerb 

stehendes Unternehmen wird nur dann Dienstleistungen bei Dritten beauftragen, wenn es 

diese nicht günstiger selbst erbringen könnte. Stellt sich die Dienstleistungserbringung durch 

Dritte als wirtschaftlich günstiger dar, so wird sich ein effizientes, im Wettbewerb stehendes 

Unternehmen das günstigste Angebot zur Erbringung der benötigten Dienstleistungen 

auswählen. Die Preise für die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte sind somit an 

den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV zu messen. Liegt das gezahlte Entgelt dagegen 

unterhalb der nach den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV ermittelten Kosten, sind 

ausschließlich Kosten in der Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes anzusetzen. Daher 

werden die kalkulatorischen Kosten des Dienstleistungserbringers nach den Maßstäben der 

GasNEV geprüft. § 4 Abs. Sa GasNEV folgt insoweit dem Regelungsmodell des § 4 Abs. 5 

GasNEV (BR-Drs. 312/10(B), S. 10). Für letztere Regelung hat der BGH die hier verfolgte 

Prüfungsmethodik der Beschlusskammer vollumfänglich bestätigt (BGH, EnVR 79/07- „SWU 

Netz GmbH"). 

In der Stellungnahme vom 05.04.2012, S. 2, legt der Netzbetreiber die 

Leistungsbeziehungen mit der SWKiel Service GmbH dar. Der Netzbetreiber zeigt in Form 

einer Tabelle auf, welche Leistungen er von der SWKiel Service GmbH in Anspruch 

genommen hat und in welche Positionen des Betriebsabrechnungsbogens bzw. der Gewinn-

und Verlustrechnung er diese Leistungen bzw. Aufwendungen gebucht hat. 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, dass in der Position 1.1.2.4 des Betriebsabrechnungsbogens 

von der SWKiel Service GmbH erbrachte Aufwendungen für Wartung- und Instandhaltung i. 
H. v. 	 eingeflossen sind. Diese Aufwendungen hat die Beschlusskammer in 

die 	 Position • 1.1.2. 3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung" des 
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Betriebsabrechnungsbogens umgebucht. Die verbleibenden Aufwendungen für durch 

externe Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen i. H. sind 

anerkennungsfähig (vgl. Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 5). 

1.5. Sonstiges (Ziffer 1.1.2.7.) 
Der Netzbetreiber weist in Position „1.1.2. 7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens 

Aufwendungen i. H. v. insgesamt aus. 

Hiervon entfallen lt. Angabe des Netzbetreibers in der Stellungnahme vom 12.12.2011, S. 3, 

Ziff. 3, 

auf Gasaufwand NNE Konzern Kiel (vgl. hierzu im Folgenden unter 

1.5.1.), 

auf P~rsonalabrechnung, -betreuung Service GmbH (vgl. hierzu im 

Folgenden unter 1.5.2.), 

auf Fremdleistungen aus Anlagenabgängen (vgl. hierzu im Folgenden 

unter 1.5.3.), 

auf Lieferungen und Leistungen der 24/7 IT-Services GmbH (vgl. 

hierzu im Folgenden unter 1.5.4.), 

auf Lieferungen und Leistungen der SWK-Beteiligungen, 

auf Fremdleistungen der MW-Gruppe (vgl. Stellungnahme vom 

05.03.2012, S. 6f.), 

auf Fremdleistungen (vgl. Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 6f.), 

auf Fernwärme, Erzeugung und Verteilung und 

auf Personalgestellung TKKI (vgl. hierzu auch Stellungnahme vom 

12.12.2011, S. 11 und Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 5 ff.). 

1.5.1. Mehr· und Mindermengen 

Die für Mehr- und Mindermengen geltend gemachten Aufwendungen sind i. H. v. 

und damit vollumfänglich nicht anerkennungsfähig. 

Auf Seite 3 der Stellungnahme vom 12.12.2011 , Nr. 3, führt der Netzbetreiber aus, dass für 

die Geschäftsjahre 2008/2009 und 2009/2010 Mehr- und Mindermengen in Höhe von 

insgesamt auf Basis der Verbrauchswerte ermittelt und im Geschäftsjahr 

2009/2010 gebucht wurden (vgl. hierzu auch Bericht nach § 28 GasNEV, S. 14; vgl. auch 
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Stellungnahme vom 05.03.2012. S. 5f.). Im Jahresabschluss des Netzbetreibers vom 

30.09.2010 wird auf Seite 10 der Anlage II der Aufwand für Mehr- und Mindermengen-

T€) unter der Überschrift "Periodenfremder Aufwand" geführt, das heißt. dieser Aufwand ist 
nicht im Jahr 2009/2010 und damit nicht im Basisjahr entstanden. 

Die Aufwendungen für Mehr- und Mindermengen (Differenzmengen) sind nicht zu 
berücksichtigen. Die aufwandsgleichen Aufwendungen und Erlöse aus Differenzmengen 
werden stets neutralisiert. Aufwendungen für Differenzmengen stehen entsprechende Erlöse 
gegenüber. Differenzmengen sind gern.§ 29 Abs. 6 GasNZV a. F. bzw.§ 25 Abs. 3 GasNZV 

n. F. unmittelbar zwischen dem Netzbetreiber und den Transportkunden zu verrechnen, so 

dass Differenzmengen in den Netzentgelten generell nicht zu berücksichtigen sind. 

Ohnehin kann dieser Aufwand nicht anerkannt werden, da er im Sinne einer 
periodengerechten Zuordnung (Basisjahr-Betrachtung der GasNEV, vgl. hierzu allgemeine 

Ausführungen im ersten Absatz der Anlage l~NB und unter 1.) nicht dem Basisjahr 

zuzuordnen ist. 

1.5.2. Aufwendungen für Personalabrechnung und Personalbetreuung 

In der Position "1.1.2.7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens macht der Netzbetreiber 

darüber hinaus u. a. Aufwendungen für die Personalabrechnung, -betreuung durch die 
Stadtwerke Kiel Service GmbH i. H. v geltend (vgl. Stellungnahme vom 
12.12.2011, S. 3, Nr. 3). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für 

von Dritten erbrachte Dienstleistungen. Die Beschlusskammer hat diese Aufwendungen 

daher in die Position „1.1.2.3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung" des 
Betriebsabrechnungsbogens umgebucht. 

1.5.3. Fremdleistungen Anlagenabgänge 

Der Netzbetreiber weist in Position „1.1.2. 7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens 
einen negativen Aufwand für Anlagenabgänge aus. Diesen hat die Beschlusskammer im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens in die Position „5.8.7 Andere sonstige Erträge" des 

Betriebsabrechnungsbogens umgegliedert. Die Beschlusskammer hat diese Umbuchung 

nunmehr rückgängig gemacht und diesen Wert neutralisiert, gesetzt (vgl. 
Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 7). 
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1.5.4. 	 Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen der 24/7 IT-Services GmbH 

Auch die vom Netzbetreiber für Lieferungen und Leistungen der 24/7 IT-Services GmbH in 

der Position 1.1.2. 7 ausgewiesenen Aufwendungen i. H. v. € hat die 

Beschlusskammer in die Position 1.1.2.3 des Betriebsabrechnungsbogens umgebucht. 

1.5.5. 	 Übrige unter „1.1 .2.7 Sonstiges" des BAB ausgewiesene Aufwendungen 

Die übrigen vom Netzbetreiber unter Ziffer 1.1 .2.7 des Betriebsabrechnungsbogens 

ausgewiesenen Aufwendungen hält die Beschlusskammer für anerkennungsfähig. 

1.5.6. 	 Aufwand und Erlöse aus Investitionstätigkeit 

Der Netzbetreiber koordiniert im Rahmen des mit der Eigentümerin des 

Gasversorgungsnetzes abgestimmten Budgets die Investitionstätigkeiten der Stadtwerke Kiel 

AG, indem er die Stadtwerke Kiel Service GmbH beauftragt, bezahlt und den Aufwand an die 

Stadtwerke Kiel AG weiterleitet, um diesen Aufwand wieder erstattet zu bekommen. Diesen 

Sachverhalt hat der Netzbetreiber sowohl aufwands- als auch erlösseitig aus der Position 

„5.2.7 Sonstiges" der Gewinn- und Verlustrechnung gelöscht und damit aus der Position 

"1 .1 .2.7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens eliminiert (vgl. Stellungnahme vom 

05.03.2012, S. 2 und 7). 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Beschlusskammer die aus der Koordination 

der Investitionstätigkeiten entstehenden Erlöse i. H. v € in Position „5.8.7 

Andere sonstige Erträge" des Betriebsabrechnungsbogens eingebucht, ohne den 

korrespondierenden Aufwand in den Betriebsabrechnungsbogen zu übernehmen. Dies hat 

die Beschlusskammer nunmehr nachgeholt, d. h. die Aufwendungen i. H. v. 

in Position " 1.1.2.7 Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens eingebucht. 

1.6. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Konzessionsabgaben 
(Ziffer 1.5.8.) 

In der Position "1.5.8 davon Konzessionsabgaben'' des Betriebsabrechnungsbogens macht 

der Netzbetreiber Aufwendungen i. H. v. geltend. Erlöse weist er jedoch 

lediglich i. H; v. € (Position "5.1 Erlöse aus Konzessionsabgaben" des 

Betriebsabrechnungsbogens) aus. Die Aufwendungen für Konzessionsabgaben sind eine 

Verrechnungsposition zu den Erlösen aus Konzessionsabgaben. Die an die Gemeinden für 

die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen gezahlten Entgelte werden den Netznutzern in gleicher Höhe in 
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Rechnung gestellt. Folglich handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen 

durchlaufenden Posten. Den beantragten Kosten müssen Erträge in gleicher Höhe 

entgegenstehen. Die Kosten für Konzessionsabgaben waren mit den entsprechenden 

Erlösen zu neutralisieren, da die Netzentgelte sich zuzüglich Konzessionsabgabe verstehen 
und insofern eine Berücksichtigung in den Netzkosten sachfremd ist. Die Beschlusskammer 
hat daher Erlöse aus Konzessionsabgaben i. H. hinzugerechnet, damit die 

ausgewiesenen Aufwendungen aus Konzessionsabgaben den Erlösen aus 
Konzessionsabgaben entsprechen. 

1.7. Aufwendungen für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 
Gebühren und Beiträge (Ziffer 1.5.9.) 

Der Netzbetreiber teilt in der Stellungnahme vom 05.04.2012, Ziff. 1, u. a. mit, dass der in 
der Position 1.5.9 des Betriebsabrechnungsbogens ausgewiesene Wert u. a. Aufwendungen 

i. H. v. für das durch die SWKiel Service GmbH durchgeführte 
Gebäudemanagement enthält. Die Beschlus·skammer hat diese Aufwendungen in die 

Position „.1.1.2.3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung" umgebucht. Die 
dann in Position 1.5.9. verbleibenden Aufwendungen sind anerkennungsfähig. 

1.8. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sponsoring, Werbung 
und Spenden (Ziffer 1.5.14.) 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es 

handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und 
Spenden generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen {vgl. § 3 Abs. 1 

S. 1 GasNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als 

Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht 
berücksichtigungsfähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, 
dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der 
Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznutzer regelmäßig 

keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit 

Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - bedingt durch das Monopol eines 

Netzbetreibers - für den Gasnetzbetrteb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht 
ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. Ein entsprechender 
Nachweis der Betriebsbezogenheit der geltend gemachten Kosten ist überdies nicht erfolgt. 
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1.9. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (Ziffer 1.5.17 .) 
Die unter Ziffer 1.5.17. geltend gemachten Aufwendungen sind i. H. nicht 

anerkennungsfähig. 

Der Netzbetreiber teilt auf Seite 7f. der Stellungnahme vom 12.12.2011 mit, dass sich 

Einzelwertberichtigungen sowie nach HGB zulässige pauschale Wertberichtigungen in der 

Sparte Gas im Geschäftsjahr 2009/2010 auf insgesamt belaufen. Für 

Abschreibungen auf Forderungen entfällt im Geschäftsjahr 2009/2010 auf die Sparte Gas ein 

Betrag i. 

Kosten, die in der Position 1.5.17 des Betriebsabrechnungsbogens geltend gemacht werden, 

sind nur dann berücksichtigungsfähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche 

Forderungen handelt. Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen 

endgültigen Forderungsausfall im Basisjahr handelt, d. h. die Beitreibung des 

Forderungsbetrages erfolglos abgeschlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung 

oder mangels Masse eingestelltes Insolvenzverfahren). Darüber hinaus steht die Existenz 

einer Versicherung gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von 

Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher 

Forderungen ist vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der 

Höhe des Forderungsausfalls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten 

Beitreibung etc. darzulegen. Im Rahmen der Anhörung (im Telefonat am 30.03.2012) teilte 

der Netzbetreiber vielmehr mit, dass er keinerlei Nachweise für tatsächliche 

Forderungsausfälle im Basisjahr vorlegen kann. Es erfolgte im Rahmen der Erstellung des 

Jahresabschluss durch den Abschlussprüfer lediglich eine pauschale Wertberichtigung. 

1.10. Sonstiges (Ziffer 1.5.19.) 
Der Netzbetreiber weist in Position „1 .5.19 davon Sonstiges" des 

Betriebsabrechnungsbogens aus. Hiervon entfalle € auf im 

Zusammenhang mit der Managementumlage stehende Aufwendungen (vgl. Stellungnahme 

vom 05.04.2012,· S. 3). Die übrigen Aufwendungen stellt der Netzbetreiber in Tabellenform 

auf Seite 4 seiner Stellungnahme vom 12.12.2011 dar. 

1.10.1 Managementumlage 

Die im Zusammenhang mit der Managementumlage stehenden Aufwendungen sind 

vollumfänglich nicht berücksichtigungsfähig. 

Auf Seite 4, Nr. 4, der Stellungnahme vom 12.12.2011 führt der Netzbetreiber aus, dass in 

der Position "1.5 Sonstige betriebliche Kosten" des Betriebsabrechnungsbogens eine 
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Managementumlage i. H. v verbucht wurde, welche durch Hinzurechnung im 

Tabellenblatt "A2.1 Überleitung GuV10" in diese Position gelangt ist. Die Hinzurechnung der 

Managementumlage erfolgt lt. Auskunft des Netzbetreibers, da "eine Verbuchung dieses 
Aufwandes erst im Folgegeschäftsjahr durchgeführt wurde und daher im Jahresabschluss 

nicht periodengerecht zugeordnet wurde [Hervorhebungen durch den Verfasser)" (vgl. 

hierzu auch Bericht nach § 28 GasNEV, S. 20 und Stellungnahme vom 05.04.2012, Ziff. 5). 
Die Verbuchungssystematik ist im Rahmen der Kostenprüfung irrelevant. Die Ermittlung der 
Kosten und Netzentgelte hat gern. § 3 Abs. 1 S. 4 GasNEV auf Basis der Daten des 
abgeschlossenen Geschäftsjahres zu erfolgen. Gesicherte Erkenntnisse über das Planjahr 

sind nicht zu berücksichtigen,§ 6 Abs. 3 S. 3 ARegV. 

Für die Ermittlung der Netzkosten ist die Gewinn- und Verlustrechnung für die 
Gasversorgung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres maßgeblich, § 4 Abs. 2 
GasNEV. Die geltend gemachten Aufwendungen für die Managementumlage sind daher 
nicht anerkennungsfähig. 

Im Übrigen wird im Jahresabschluss vom 30.09.2010, Anlage II, . S. 10, eine 
Managementumlage für die Managementdienstleistungen der Stadtwerke Kiel AG i. H. v. 

lediglich - und im Jahresabschluss vom 30.09.2009, S. 10 der Anlage II, eine 
Managementumlage i. für die Netzgesellschaft ausgewiesen. Ob und evtl. 
welcher Betrag hiervon auf die Gasverteilung entfällt, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls 

erscheint in diesem Zusammenhang auch die Höhe der vom Netzbetreiber geltend 
gemachten Managementumlage zweifelhaft. 

1.10.2 Weitere Aufwendungen 

Bei folgenden in der Position 1.5.19 des Betriebsabrechnungsbogens ausgewiesenen 
Aufwendungen hat die Beschlusskammer, wegen der besseren Zuordenbarkeit der 

Aufwendungen und da diese Aufwendungen von verbundenen Unternehmen durchgeführt 

werden, eine Umbuchung in die Position „1.1.2.3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte 
Betriebsführung" vorgenommen (vgl. hierzu Stellungnahme vom 12.12.2011, S. 4, Ziff. 4 und 
Stellungnahme vom 05.04.2012, Ziff. 1 ): 

Aufwendungen für Leistungen der SWKiel Service GmbH 

Aufwendunoen für Kantine 
Aufwendungen für Buchhaltung 
Einkauf und Laoer 
Fuhrpark 
Kommunikationstechnik 
sonstige Dienstleistungen 
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Aufwendungen für Leistungen der SWKiel AG 

1 
~.
Managementumlage 
~-~-------~---

-
(s. hierzu Ausführungen unter Ziff. 1.3.2.) 

Aufwendungen für Leistungen der United Billing GmbH 

~lu_·b_ri~ge.;__A_ufw~e_nd_u_n_g_en~vo_n_d__er__MVV~G__ru~PP~e~~~~-'-~~~~~~~~111111111111111 
(s. hierzu Ausführungen unter Ziff. 1.3.3.). 

Der Netzbetreiber gibt auf Seite 4, Nr. 4, der Stellungnahme vom 12.12.2011 an, dass in der 

Position "1.5.19 davon Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens darüber hinaus 

Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen für Ablagenabgänge i. H. v. 

enthalten sind. Sowohl diese Aufwendungen als auch Erlöse aus Anlagenabgängen hat die 

Beschlusskammer eliminiert (vgl. hierzu Ausführungen unter Ziff . . 1.5.3 und Stellungnahme 

vorn 05.03.2012, S. 9). 

Die verbleibenden in der Position 1.5.19 des Betriebsabrechnungsbogens geltend 

gemachten Aufwendungen sind anerkennungsfähig. 
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2. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. 
§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 
aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 
multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 
nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 
Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 
Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 'Nr. 1 und 
2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des 

Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 
Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte 
des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des 

Sachanlagevermögens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 2010 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert 
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wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 
42/14.). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung 

der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten 
zu erfolgen: 

( 1.) 	 Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) 	 Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden 
Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

( 4.) 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 

Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) 	 Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 
Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB. 

2.1. 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 
2.1.1. 	 Grundsätze 
Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den 

kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige 
Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich 
demnach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 
zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
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+ 
= 

Grundstücke zu historischen AK/HK 

Betriebsnotwendiges Vermögen 1CBNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK I und dem BNV /. 

2.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden 

bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen 

und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus 

Anlage 3-NB (Zellen H18 und H30). 

2.1.3. 	 Finanzanlagen, Umlaufvermögen 
Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich, sind. Da$ heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 
kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller 

Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begründet 

werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung des 
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abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann 

ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009, Az.: EnVR 79/07 =ZNER 

2009, 252 ff.)). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasNEV 

i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner 

unternehmerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als 

effizient für seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche 

Kostenbestandteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

eingestellt hätten. 

2.1.3.1. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des 

Betriebsvermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb 

dient, ist Umlaufvermögen kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegeristand, 

sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofo~igen Verbrauch dient (vgl. die ständige 

Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001 , Az..: IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. 1 O; Urteil v. 

28.05.1998, Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit 

vorzunehmen. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der 

Netzbetreiber im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten nach § 23a EnWG darzulegen und zu 

beweisen". (BGH, Beschluss v. 10.11 .2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb 

stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein 

kann, da die Vorhaltung liquider Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den 

Netzbetrieb erfolgt. . 
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Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten - ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch, Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in 
Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und 

auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, 
die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der 

Netznutzer führen. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 
der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, ndas mit der 

Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte 
Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote 

unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig 
beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch 
Eigenkapital würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, 

mithin also ein Ergebnis entstünde; das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 
EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei 

einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert 
werden. Finanzierungsquelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente 

Abschreibungen sowie neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige 

Investitionen bildet [„. ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das 

Anlagevermögen" (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch 
kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 
ineffizienten Ansparung kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es 
hierfür nicht. Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu 

führen, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. 
Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV 
nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den 
Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Gemäß dieses Grundsatzes erstattet der 

Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermögens 
(Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dagegen anteilig oder sogar vollständig in die 
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Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer 
Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass 

der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen 

Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen-
bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 
als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d:h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 
von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 
Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange 
Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den 

verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für 

einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
nicht effizient, liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. 
In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an 

die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres 

Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die 
Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den 
Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die 

Zahlungsfähigkeit des Unternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten 

Abschreibungen hingegen nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch 

Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven 
Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige und damit 

kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht 
akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich 

erforderlich sind. 

Der Netzbetreiber weist Vorräte im Mittel in Höhe- aus. Des Weiteren weist er 

Forderungen in Höhe von (Mittelwert) aus. Der Netzbetreiber weist darüber 
hinaus im Mittel einen Kassenbestand in Höhe von aus. 

Im Rahmen der erstmaligen Festlegung der Erlösobergrenzen für die 2. Regulierungsperiode 
hat die Beschlusskammer folgende Feststellungen getroffen: 

Der Netzbetreiber teilt auf Seite g· f. der Stellungnahme vom 12.12.2011, Nr. 16, mit, dass 

sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten mit verbundenen Unternehmen, die im 
Jahresabschluss abgebildet wurden, durch Kürzungen nicht in die Erhebungsbögen 
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übernommen wurden. Hintergrund für dieses Vorgehen sei der Umstand, dass aufgrund der 

Konzernverbundenheit Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den verbundenen 

Unternehmen für den Jahresabschluss nicht so behandelt wurden, wie es ohne 
Konzernverbundenheit erfolgt wäre. Nicht alle ausstehenden Forderungen werden zum. 

Geschäftsjahresende eingefordert und aucfl nicht alle Verbindlichkeiten bezahlt, weil "es aus 

Sicht des Gesamtunternehmens Stadtwerke Kiel AG keinen Unterschied macht, bei welchem 
Tochterunternehmen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten dargestellt werden" (vgl. hierzu 
auch Bericht nach § 28 GasNEV, S. 29). 

Der Netzbetreiber weist im Register „B1. EK-Verzinsung" in der Position „5.2.2. Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling)" keine Forderungen aus. In der 

testierten Tätigkeitenbilanz Gasverteilung (30.09.2010) werden für das Jahr 2009 
Forderungen gegen verbundene Unternehmen i. H. v. ausgewiesen. 

Darüber hinaus ist aus dem Jahresabschluss (30.09.2010) ersichtlich, dass im 
Tätigkeitsbereich Dienstleistungserbringung Gasverteilung/Gasfernleitung (Netz) gesamt"; 

"Gasverteilung/ Gasfernleitung (Netz) gesamt" für das Jahr 2010 Verbindlichkeiten 
gegenüber verbundenen Unternehmen i. H. und für das Jahr 2009 i. H. v. 

ausgewiesen werden (vgl. Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 14f.). Diese 

finden jedoch nicht Im 81 .-Bogen ihren Niederschlag. 

Das Vorgehen des Netzbetreibers lässt sich nicht mit Entflechtungsvorschriften des 
Energiewirtschaftsgesetztes vereinbaren. Im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen 
Eigenkapitalverzinsung . sind grundsätzlich die Bilanzwerte des Tätigkeitsabschlusses 

heranzuziehen. Eine Saldierung von Aktiv- und Passivposten ist entsprechend den unter 

2.1.3.1 einleitend gemachten Ausführungen nicht zulässig. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2, 2. HS GasNEV ist darüber hinaus im Rahmen der Ermittlung der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital 

(Abzugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen. Die 

Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber vorgenommene Saldierung (Kürzung) wieder 
rückgängig gemacht, d. h. sowohl die Forderungen als auch die in der Tätigkeitenbilanz der 
Gasverteilung zum 30.09.201 O ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen der Jahre 2009 und 2010 wieder eingebucht. 

Auf Seite 8f. der Stellungnahme vom 12.12.2011 teilt der Netzbetreiber lediglich allgemein 

mit, dass der in der Position "5.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutachten bei 
Kreditinstituten und Schecks" des 81 .-Bogens ausgewiesene Betrag notwendig sei, um alle 

im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb des Gasverteilnetzes erforderlichen 

Zahlungsströme auch kurzfristig bestreiten zu können. Mit diesem Kassenbestand werde die 

Zahlungsfähigkeit gesichert. Der Netzbetreiber verweist insoweit auf Zahlungen für 
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Wartungs- und lnstandhaltungstätigkeiten, Investitionsmaßnahmen und Vergütungen für 

Einspeisungen. Die unter 5.4. erfassten Beträge seien den Sparten zugeschlüsselt worden. 

Ein Nachweis über den dort konkret erfassten Betrag ist nach Angaben des Netzbetreibers 

daher "nicht möglich". 

In der Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 12f., führt der Netzbetreiber darüber hinaus aus, 

dass es zur Deckung des kurzfristigen Fremdkapitals erforderlich ist, ausreichend 

Kassenbestand vorzuhalten. Zum Ende des Geschäftsjahres habe das Unternehmen viele 

kurzfristige Zahlungsverpflichtungen, die Anfang des nächsten Geschäftsjahres beglichen 

werden müssen. Dies seien Rückstellungen, welche einen kurzfristigen Charakter haben, 

wie z. B. Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfkosten (Endbestand i. 

€}, Personalrückstellungen (Endbestand i. H. v. Rückstellungen für 

Energiekosten (Endbestand i. H. v. , Rückstellungen für ausstehende 

Rechnungen (Endbestand i. H. v. und diverse sonstige Rückstellungen 

(Endbestand i. H. v Darüber hinaus verweist der Netzbetreiber auf Lohn- und 

Gehaltszahlungen für Mitarbeiter. 

Der Netzbetreiber hat die für die Jahre 2009 und 2010 in Position 5.4 ausgewiesenen 

Beträge nicht nachgewiesen, da diese Beträge den Sparten lediglich zugeschlüsselt wurden. 

Ein solcher Nachweis ist jedoch, wie bereits ausgeführt, nach der Rechtsprechung des BGH 

für die Anerkennung von Umlaufvermögen für die Betriebsnotwendigkeit des Netzes 

erforderlich. 

Der Netzbetreiber hat weder im Bericht nach § 28 GasNEV, noch in der Stellungnahme vom 

12.12.2011 (vgl. hierzu S. 8 der Stellungnahme mit Ausführungen lediglich zum 

Kassenbestand) Ausführungen zur Notwendigkeit der unter "5.2.1 Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen" des 81 .-Bogens für die Jahre 2009 und 2010 ausgewiesenen 

Forderungen für den Betrieb des Netzes gemacht, obwohl er hierzu im Fragenkatalog vom 

16.1 1.2011, S. 4, Nr. 14, ausdrücklich aufgefordert wurde. 

Gleiches gilt für die für das Jahr 2009 testierten Forderungen gegen verbundene 

Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) und die unter "5.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände" 

des 81.-Bogens für die Jahre 2009 und 2010 ausgewiesenen sonstigen 

Vermögensgegenstände. 

Im Hinblick auf die anstehende Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für 

die 2. Regulierungsperiode, hat die Beschlusskammer den Netzbetreiber mit Schreiben vom 

08.12.2015 bzw. 11.03.2016 erneut aufgefordert, die Betriebsnotwendigkeit des 

ausgewiesenen Umlaufvermögens nachzuweisen. 
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Vorräte 

Die Vorräte in Höhe urden in voller Höhe anerkannt. Bei der Prüfung der vom 

Netzbetreiber ausgewiesenen Vorräte haben sich für die Beschlusskammer aufgrund der 
vorgelegten Informationen keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese im Rahmen einer 
effizienten Betriebsführung vermeidbar gewesen wären. 

Forderungen aus Netzentgelten 

Der Netzbetreiber hat trotz Aufforderung der Beschlusskammer mit Schreiben vom 
11.03.2016 nicht dargelegt, in welcher Höhe die von ihm ausgewiesenen Forderungen aus 
Netzentgelten resultieren. Da auch anhand des vom Netzbetreiber vorgelegten 

Jahresabschlusses nicht ersichtlich war, in welcher Höhe die Forderungen auf Netzentgelten 
beruhen, war die Beschlusskammer gehalten, die gesamten Forderungen und Kasse unter 

Heranziehung einer Liquiditätsrechnung zu überprüfen 

Sonstige Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber hat nicht nachgewiesen, dass die liquiden Mittel sowie die 
liquiditätsnahen Forderungen betriebsnotwendig sind. Die Beschlusskammer hatte den 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 08.12.2015 aufgefordert, eine Liquiditätsrechnung 

vorzulegen. Ob Umlaufvermögen zur Bedienung von Verbindlichkeiten notwendig ist, lässt 
sich aus Sicht der Beschlusskammer im Ergebnis beurteilen, wenn die konkreten Mittelzu-

und -abflüsse dargelegt werden, d.h. aufgezeigt wird, wann und aus welchen Mitteln diese 
Verbindlichkeiten getilgt werden sollen. Ohne eine konkrete Gegenüberstellung der 

Mittelzuflüsse und des Umfangs sowie insbesondere des Fälligkeitszeitpunkts der zu 
erfüllenden Verbindlichkeiten können der Liquiditätsbedarf und die Finanzierungsstruktur des 
Netzbetreibers nicht korrekt ermittelt und beurteilt werden. Erforderlich ist eine dynamische 
Betrachtung und Darstellung des Liquiditätsbedarfs (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.11.2015, 

Vl-3 Kart 118/14 (V)). Der Netzbetreiber hat trotz der Aufforderung der Beschlusskammer 
keine Liquiditätsrechnung vorgelegt. 

Er hat auch keine anderen Nachweise zur Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens 
vorgelegt. Daher waren die geltend gemachten liquiden Mittel und die liquiditätsnahen 

Forderungen nicht anerkennungsfähig. 

Seite 24 von 32 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

2.1.4. 	 Betriebsnotwendiges Vermögens gemäß § 6 GasNEV (BNV /) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 

berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 
nach§ 6 GasNEV (BNV /)aus Anlage 3-NB (Zelle H53) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C12). 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach 
§ 6 GasNEV (BNEK /)aus Anlage 3-NB (Zelle H65) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C13). 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 4-NB (Zelle C14). 

Der Netzbetreiber wendet sich in der Stellungnahme vom 05.04.2012, Ziff. 6, gegen die 
Behandlung der Rückstellungen als Abzugskapital (vgl. hierzu auch Stellungnahme vom 

12.12.201 1, S. 5f. und Stellungnahme 05.03.2012, S. 13f.). Der Netzbetreiber hat in der 

Position „8.3. sonstige Rückstellungen" des B1 .-Bogens (kalk. EK-Verzinsung) u. a. 

Rückstellungen für das Regulierungskonto erfasst. Grund für die Bildung dieser 
Rückstellungen ist nach Ausführungen des Netzbetreibers der kalte Winter im Basisjahr. 
Darüber hinaus hält es der Netzbetreiber für nicht sachgerecht, Rückstellungen für die 

periodenübergreifende Saldierung in der Position 8.3 des 81 .-Bogens zu berücksichtigen. 

Auch diese Rückstellung bildet zu viel vereinnahmter Mehrerlöse ab. 

Ausweislich des Rückstellungsspiegels 2010 (Tabellenblatt ,,A4.1 RSt 201 O" des 

Erhebungsbogens, Ziffer 1.3.8, Spalte XI: „Endbestand" i. V. m. den Spalten XII und XIII: 

„Berücksichtigung des Bestandes in A3.1 Überleitung Bilanz 2010 vor 
Hinzurechnungen/Kürzungen") beläuft sich der Rückstellungsbestand für den negativen 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2010 auf . Diesen Bestand hat der 
Netzbetreiber im Rahmen der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals 

(Tabellenblatt „B1 . EK-Verzinsung") als Abzugskapital berücksichtigt (Rückstellungsspiegel 

2010, Ziffer 1.3.8, Spalten XIV und XV: „Berücksichtigung des Bestandes in B1 . Kalk. EK-
Verzinsung"). 

Die Beschlusskammer hat diesen Bestand im Rahmen der Ermittlung des 
betriebsnotwendigen Eigenkapitals ebenfalls zu berücksichtigen, da dem Netzbetreiber in 

der Vergangenheit mehr Entgelte zugeflossen sind, als ihm gemäß der zulässigen 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen zustanden. Damit liegt eine Mittelstundung durch die 
Netzkunden vor. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich hierbei um verzinsliches 
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Fremdkapital des Netzbetreibers, das von den Netznutzern zur Verfügung gestellt wird und 

durch Rückstellungsbildung in der Bilanz des Netzbetreibers zu erfassen ist. 

Ausweislich des Rückstellungsspiegels 2010 und 2009 (Tabellenblatt nA4.1 RSt 2010" und 
„A4.2 RSt 2009" des Erhebungsbogens, Ziffer 1.3.5, Spalten XI: „Endbestand" i. V. m. den 
Spalten XII und XIII: „Berücksichtigung des Bestandes in A3.1 Überleitung Bilanz 2010 (bzw. 
2009) vor Hinzurechnungen/Kürzungen") belaufen sich die Rückstellungsbestände für die 

und zum 31.12.2009 
au Diese Bestände hat der Netzbetreiber als Abzugskapital im Rahmen der 
Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (Tabellenblatt „B1. EK-Verzinsung") 

berücksichtigt (Rückstellungsspiegel 201 O und 2009, Ziffer 1.3.5, Spalten XIV und XV: 
„Berücksichtigung des Bestandes in 81. Kalk. EK-Verzinsung"). Der Betrag vo 

€, der als Anfangsbestand der Rückstellungen für die periodenübergreifende Saldierung 
ausgewiesen wurde, enthielt irrtümlich auch Rückstellungen für die periodenübergreifende 
Saldierung der Stromsparte in Höhe von Der Wert für den Anfangsbestand 
wurde entsprechend bereinigt und beträgt nun 

Die Beschlusskammer hat diese Bestände im Rahmen der Ermittlung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals ebenfalls berücksichtigt, da dem Netzbetreiber in der 
Vergangenheit mehr an Entgelten zugeflossen ist, als ihm gemäß der 

Entgeltgenehmigungen zustand. Damit liegt eine Mittelstundung durch die Netzkunden vor. 
Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich hierbei um verzinsliches Fremdkapital des 

Netzbetreibers, das von den Netznutzern zur Verfügung gestellt wird und durch 
Rückstellungsbildung in der Bilanz des Netzbetreibers zu erfassen ist. 

Zusätzlich hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die von der Stadtwerke Kiel AG 
gekürzten sonstigen Rückstellungen in Höhe von (AB) bzw. 

(EB) im Rahmen der Neubescheidung hinzugerechnet. Bei den sonstigen Rückstellungen 
handelt es sich gemäß Jahresabschluss um Rückstellungen „aus dem Personalbereich". Die 
Beschlusskammer wurde verpflichtet, die Personalzusatzkosten als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten anzuerkennen. Diese Rechtsprechung setzt die Beschlusskammer 

mit dieser Neubescheidung um. Gleichzeitig hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass .die 

Anerkennung von Personalzusatzkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nicht von 
der Frage abhänge, ob der Netzbetreiber im Hinblick auf die bestehenden Verpflichtungen 
Rückstellungen gebildet und diese als Abzugskapital angesetzt habe. Sollte er dies jedoch 

entgegen den bilanzrechtlichen Vorschriften unterlassen haben, hätte dies „allenfalls zur 

Folge, dass die für die Bestimmung des Ausgangsniveaus maßgeblichen Kosten im Rahmen 

der gebotenen Neubescheidung auch zu korrigieren sind." (BGH EnVR 23/16, Rdn. 56) 
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Diese Korrektur ist mit der teilweisen Hinzurechnung der gekürzten sonstigen 

Rückstellungen vorgenommen worden. Diese .Rückstellungen - angabegemäß „aus dem 

Personalbereich" (siehe bereits oben) - sind aus Sicht der Beschlusskammer beim 

Netzbetreiber einzubuchen. Der Netzbetreiber als „Entleiher" hat sich gegenüber dem 

„Verleiher'' , in diesem Fall der Stadtwerke Kiel AG im Rahmen einer Vereinbarung 

verpflichtet, die Leistung, die eigentlich der „Verleiher" gegenüber den Arbeitnehmern zu 

erbringen hat, vollständig zu übernehmen. Ist der Netzbetreiber der zur Leistung 

Verpflichtete, muss er auch die entsprechenden Rückstellungen bilden. 

2.2. 	 Betriebsnotwendlges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu Tagesneuwerten* Eigerikapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu historischen AK/HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 
zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	
-

betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

- Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II} 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV //) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit 

denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der 

kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände de.s Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 
Seite 27 von 32 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-NB (Zelle C14) ergibt, 

einen Anteil von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV //) aus Anlage 4-NB (Z.elle C20). Das 

betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV (BNEK //)ergibt sich aus Anlage 4-NB 

(Zelle C24). 

2.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) 

beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu 

zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der 

die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 
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BNEK II> 40% =BNEK 11-BNEK II s 40%::: BNEK II- (BNV II* 0,4)  

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 
Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 
Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 
diesem Fall nicht gegeben. 

2.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die 

Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben 
ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und 
Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den 

kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der 
Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und 
SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 
I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 
historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ) 

= 	 Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der 
Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen 
(Anteil SAVneu ). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C26). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C27). 

2.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 
Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 .10.2011, unter 
dem Aktenzeichen BK4-11 /304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, 
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der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 9,05 % und für 

Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % + BNEK II s 40% * Anteil SA Valt * 7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß§ 

32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gern. § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich 

diese Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten -

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe" .1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

2003 

2004 
2005 

2006 
2007 
2008 
2009 

4,7 
3,7 

3,6 
3, 1 
3,8 
4,4 
4,5 
3,3 

5,0 

4,0 
3,7 
4,2 
5,0 
6,3 
5,5 

3,8 
3,7 
3,2 

3,7 
4,3 
4,0 
3, 1 

enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 
werden. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

201Q 
0 10 Jahre 

2,5 
3,85 4,96 3,75 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2001 bis 2010 eine durchschnittliche 

Rendite von 4, 19 % ab. 

2.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 
Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK //) aus Anlage 4-NB 
(Zellen C31 und C32). Für das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB 
(Zelle C33). 

Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert die 

negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapitalverzinsung 

stellt somit lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. In der Gesamtschau der dem 

Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus Pächter und Verpächter wird 

dem Netzbetreiber über den in Ansatz gebrachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital 

des Netzeigentümers zugute gebracht.2 

3. Kalkulatorische Gewerbesteuer 
Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz 

gebracht werden. Bei d~r Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer 

Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten 

Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschaftsteuer.3 Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn-

und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den 

kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 

2 BGH, EnVR 79/07 - „SWU Netze GmbH", S. 18. 
3 BR-Ors. 247/05 S.30. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen 

Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden 

(siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 
von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 
KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK lls40% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK II s 40% * Anteil SAVneu * 9,05 % 

* + BNEK II > 40% * 4, 19 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 5-NB 
(Zelle C16) ausgewiesen. 

4. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß § 9 Abs. 1 GasNEV 
Soweit die Beschlusskammer den Ansatz des Netzbetreibers bezüglich der liquiden Mittel / 

Forderungen bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Eigenkapitalverzinsung 
gekürzt hat, hat die Beschlusskammer im selben prozentualen Verhältnis auch die vom 

Netzbetreiber in Ziffer „5. 7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" des 

Betriebsabrechnungsbogens ausgewiesenen Erträge gekürzt. 

5. Konzessionsabgabe 
Die Entgelte des Netzbetreibers für den Gasnetzzugang werden exklusive der 

Konzessionsabgabe gebildet; Kosten und Erlöse der Konzessionsabgabe sind daher nur ein 

durchlaufender Posten der Kostenkalkulation. Insofern wurden die Kosten für 
Konzessionsabgaben mit den entsprechenden Erlösen neutralisiert (vgl. hierzu Ziffer 1.6.). 
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:.. 8 c lf E 

5 !'Unternehmen 
iA.ktenzejche.n 
!Betriebsnummer 

!JINetznummer 
d lEHB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Netzkosten -

SWKlel Nett GmbH 
BK~11/8203 
12001114 
1 

Anlage 1-NB 

Nummer 
1 

!.!. 

23 t.1.2.3 

"" 1.2.1 

34 1.2.2 

34 ... 1.3.2 

Aufwandsgleithe Kosten 
Materialkosten 
davon Aufwendungen ffir Roll-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Aufwendungen für <!le Beschaffung von Verlustenergie 
Aufwendungen fiir die Beschaffung von Treibenergie 
Aufwendungen für die Beschaffung von Elgenvert>rauch 

Kostenart 

Aufwendungen für die Beschaffung von Entspannungsenergie 
Sonstiges 
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Aufwendungen an VOfgefagerte Netzbetreiber 
Aufwendungen für ubel1assene Netzlnfraslruklur 
Aufwendungen rur du<th Dritte erbrocllte Betriebsfilhrung 
Au!wendungen für du<th Dritte erbrachte Wal1Ungs· und lnstandhaltungslelstungen 
Aufwendungen für <fie Beschaffung von Ausgleichsene<gie für den Basisbilanzausgleich 
Au!wendungen für Differenzmengen 
Sonstiges 
Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte<stiittung 
davon !Ur Altersversorgung 
davon sotla'e Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Fremdkapilalzinsen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) 
davon gegenüber vertund<!oen Unternehmen 
davon gegenübe< Unternehmen. mit denen ein Bete!llgungsvertlälbiis besteht 
davon gegenüber Kreditinstituten 
Sonstiges 
Ansettbare betriebroehe Steuern (außer Gewert>esteuer. Körperschallsteuer. Einkommensteuer und Solidarttätszuschlag) 
davon KFZ·Steuer 
davon Grundsteuer 
davon Sonstiges 
Sonstige betriebliche Kosten 
davon !Ur scnstjge AexiblOtätsdiensUeistungen 
davon Nr die Ersteßu11Q!Bereitstellung eines Informationssystems Ube< die KapazttätsauslaS1Ung (§ 1OGasNZV a.F.) 
davon aus der Vorgabe zur Reduzierung der Marktgebiete gemäß § 21 Abs. 1 GasNZV 
davon für die Einrichtung und den Betlieb ejn« Handelsplattform§ 12 GasNZV (§ 14 Abs. 1 GasNZV aF.) 
davon für die Durchführung der Versteigerung nach§ 10 Abs. 6 GasNZV a.F. 
davon aus •ertraglichen Vereinbarungen mit Drillen nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 GasNZV (§ 6 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GasNZV a.F.) 

, davon Wartullg und Instandsetzung 
davon Konzessionsabgaben 
davon Mieten. sonstige Pachtzinsen. sonstige Leasingraten, Gebilhren und Beiträge 
davon Veislcherungen 

Netzkosten 
gern. Netzbetreiber 

(€) 

Kürzung 
durch BNetzA 

(gesamt) 
(€) 

Hlnzurechrtung 
durch BNetzA 

(gesamt) 
(€] 

Netzltosten 
gem.GasNEV 

(€) 



A 

Unternehmen 
,Aktenzeichen 
Betriebsnummer 
Netznummer 

~IEHB 

NummN -
11 

w 1.5.18 
., 1.5.19 

... 2 

t!3 2.1 
.•• 2.2 ..• 2.2.1 

66 2.2.2 

.61 2.3 

•• 2.3.1 

•• 2.32 

~ 3 

"' 

5.4 -
5.6 

5.6 

5.7 --
'81 5.7.1 

82 

92 

~· 5.8.1 

a c D 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Netzkosten -

SWKiel Netz GmbH 
BKS-11/8203 
12001114 
1 

davon Bürobedarf, Olllci<sachen und ZeitscMften 
davon Pos1kosten. Fra<:h1kosten und ähnliche Kosten 
davon Rechts· und Beratungskosten 
diwon Sponsoring, Wertlong, Spenden 
davon Reisel<osten und Auslösungen 
davon Bewirtung und Gescnenke 

Kostenart 

davon EJnzelWertberichtigungen und Abs<:hreibungen auf Forderungen 
davon Entgelte fUr vennledene Netzkosten nach § 20a GasNEV 
clavon Sonstiges 
Kalkulatorische Abschrnibungen 
Abschreibungen Sachanlagevennögen 
Abschreibungen immaterlenes Anlagevermögen 
Konzessionen. gewerbliche Schutzrechte und ähnUche Rechte und Werte SOWie Lizenzen an SOichen Rechten und Werten 
Sonstiges 
Abschreibun,gen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere cles Umlaufvermögens 
Abschrelb<lngen auf Flnanzantagen 
Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufv81TT1Ö98ns 
Kalkulatorisclle Eigenkapitalvenlnsung 
Kallwtatorisclle Gewelllesteuer 
~tzlcosten l.a. vor AbZUg der koste.nmtndemden Erlöse 

Kostenmindemde Erlöse und Erträge 
Et1ÖSe aus Konzessionsabgaben 
Andere al<1Merte Eigenleistungen 
Erträge aus Bcte!llgungen 
EtVäge aus derAuflösun9 von Netzanschlussteitrllgen 

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuscl>Ussen 
Erträge aus anderen Wet1Papieren und Ausleihungen des Ananzanlagevermögens 
Sonstige Zinsen und ähnlicile Erträge 
Erträge aus Flnanzanlagen 
davon Erträge aus verzinslidlen Finanzanlagen 
davon Erträge aus Cash.f'ooling 
Er!Jäge aus Forderungen, sonstigen Vennögensgegenständen, We!1papieren und liquiden ~fitteln 
Er!Täge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Erträge aus Forderungen gegenliber verbundenen Unternehmen (z.B. Cash-Poofing) 
Erlläge aus Forderungen gegen Untemetlmen, mit denen ein Beteillgungsvemältnis besteht 

Erträge aus sonsögen V~egenständen 
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvennögens 

Erträge aus Kassenbestand, Gurhaben bei derBundesbank und Kredidnstituten 
Andere sonstige Zinsen und ähnliche Ertrage 
Sonstige El16se und Erträge 
Er1öse aus der Bereitstellung sonstiger Hilfsdienste gemäß§ 5 Abs. 3 GasNZV a.F. 

Netzkosten 
gern. Netzbetreiber 

Kürzung 
durch BNetzA 

(gesamt! 

E 

Hlnzureehnung 
durch BNetzA 

(gesamt) 

Anlage 1-NB 

Netzkosten 
gem. GasNEV 



A 

Nummer 

" „ 5.8.1.1 

„ 5.8.1.2 

5.8.1.3 

5.8.1.4 --
5.8.1.5 

5.8.2 
5.8.3 

5.8.4 

5.8.5 --
5.8.6 

5.8.7 

Lb. 

SWKiel Netz GmbH 
BK~11/8203 
12001114 
1 

l Er16se aus der Hersldung bestimmterGasbesd>a"enheiten 
Erlöse aus Nominielungsersatzveffahren 

Eiiöse aus erweitertem Bllanza!J39~ch 

Erlc'>se aus SOf1Stigen FlexibilitälSdienslloistungcn 
ErtOse aus anderen e<forClelliehen sonstigen Hlhdlensten 

c D 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regullerungsperlode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Netzkosten -

Kosttnltt --gern.-
Kürzung 

durchB-
(gesamt) 
~ 

Nicht zurücl(gesteltte Erlöse aus Vetstelgerungen gemAB § 10 Abs. 6 GasNZV a.F. 

Erlöse aus Auflösungen von Rüci<stcUungon gemlß § 10 Abs. 6 GasNZV a .F. 

EllÖse aus VeM<auf von Entspannungsstrom 
Enöse aus Differenzmengen 
Ander" sonstige ErlOsfl 
Andere sonstige Erträge 
Netzkosten Lb. nach Abzug kostenmlndomder Er16" 

E 

H'mzurechnung 
dLWch BNelZA 

(geum1) 
lEJ 

Anlage 1-NB 

NetzkoJten 
gom. GasNEV 

[EJ 

S.t• aYon' 
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Anlage 2.1-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. RBQullerungsperlode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorische Abschreibungen • 

SWt<.ietNotz.Gmbti 
BKQ.1118200 
12001114  
1  

K• lkut11ort.cho Abschrolbung 
auf AK/HK·B•olt 
fOrA1T-An:t.ra-.n 

mulllpOzkrt mttder FK.Quote 

K•l"ut1lo1"11cho A_bNN.U:1,ung 
auf TNW-&olt 

fOrALT..Anlaoen 
muttlpliz:IM1; mitBrEK.(l".ot• 

KalJculatorlt ch• AbedH•fb uno 
•uf AKIHUnl• 
fOr NBJ..Anl.l;.n 

S umina ~11 katuJ•lotlac,ba" 
Abtch„lbunO.n 

ONndelOckeanlagen. Sauten fllr Trenaportw&&en 

„ OESAMT 



!Unternehmen 

~ 
,A.ktenzeicllen 
IBetriebsnummer 
!Netznummer 
IEHB 

11 

A 

Anl agengtuppen 

1 
, l.e;c.Ma!Y2euge 

!>:>1iSthwertatneuge 

lördgasverdidlrung 

1$3Sfeinigungsan1agen 

~lf'iping uld Annaturen 

IGasmessa<11agen 

.,'Sichetlleitseinricntungen (Erdgasver<fichleran1agen) 

Rotw1eilungentHa.-.l~n Slaltl kalhDdlocn ~ilt# <= 16bar 

flq!!l1elb~~~t\logliilSlaltl-schges.;lliilZt> 16 bar 

stJ ' Roto1eit..-.gen/Hausanscl11ussle)toogen Stal"I bi111nl"""1 <= 16 bar 

i!t' Rotsleitolgen/HausanselllUssleitu-.gen Stahl bltu1nlnoett > 1 s tw 

Rohnei11Jngen/HausanscllluSS1eitungen Grauguss(> ON 150) 

8 c 0 E 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens • 

SWKJel Netz GmbH 
BK9· 11/8203 
12001114 
1 

Kai kulatorischer Restwert 
auf AKIHK·Basls 
für ALT·Anlagen 

(Anfangsbestand) 

[€J 

Kalkulatorischer Restwel1 
auf TNW·Basis 
für ALT·Anlogen 

(Anfangsbestand) 

[€) 

Kall<ulatorischer Restwert Kalkulatorischer Restwert 
auf AK/HK-Basis auf AKIHK-~s 
für NEU-Anlagen für ALT·Anlagen 

(Anfangsbestand) (Endbestand) 

[C) [€] 

F- G 

Anlage 2.2-NB 

Kalkutatorisctter Restwert Kalkulatorischer Restwert 
auf TNW·Basis auf AK/HK-Basls 

für ALT-Anlagen für NEU·Anlagen 

(Endbestand) (Endbestand) 

[EJ (€) 

GrundsWcksanlagen, ßall(en für Transportwesen 

g_, loetriebsgebäuoe 

Verwaltungsgebäude
4 1 

, 51Gleisanlagen, Eisenbahnwagen 

6,Gescilä~aussrattung (ome EOV. Weri<zeuge/Ge<ä~); Vem>itltungseinnchtungen 1
, 'Ner11.teuge1Geräte

17 

,1.ageremnCNung
18 

1-la<<lware 

2o9,!Leit· und Ene19ietecllnik (Erdgasverdicnteranlagen) 

~o ,Nebenoolagen (Erogasverdichteranlagen) 

, Verkehrswege 

t , Rol"w:leftlJngenlHaUSIMlSCNussleltungen $Wll PE umm~t <• 16bar 

~·Rotv1e1rungen/Hausanscti1US$1eiuigen St1111l'E umm~I> 16-

31 

3



" 

Anlagengruppen 

[I 

8 c 0 E 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens -

SWIGel Netz GmbH 
81<9-1118203 
12001114 
1 

K<llkulltorischerR-.rt 
auf AK/HK-8asis 
fiir ALT ·Anlagen 

(Anflln9sbe$tand) 

[€] 

Kalkullto<lsche< RH!wert 
aufTNW·Buls 

lür ALT..Anl>gon 

(Anhng-) 

[() 

KalkulltOflscl>erRostwwrt Kall<ulaorischerRHtW9rt 
auf Al<IHK·Basls •ufAK/HK.aasi$ 
fiir NEU.Anlagen fiir ALT-Anlagen 

(Anfang-) (Endbestand) 

[€) [€) 

0 

Anlage 2.2-NB 

Kalkullt_R_ K--11<R-.t 
oufTNW·Bllsls auf AK/HK-lluls 

fiirALT-Ani_.. für Neu.Anlogen 

(Endbestandl (Endbestand) 

[€) [€] 

IR'*"1eitungen/Hausansctifussle11.ngen Dlll1lel" Guss 

"" ,IRAlllr1eitungen/HausanschJUsslel1LWlgen PC4ye1tlylen (PE-HOi 

~ ,IROMeitungen/HausansCh!usslei1LWlgen PC4~ (PVC) 

~.Amlaturen/Annaturenstationen 

'li.1Mofchschleusen 

„ , Siclleflleilseitngen (RohrleltungeM'iausanscMl~eilungcnl 

,•Gasz.ählet der Vettei!ung45 

"" , fiausdrucla-eglerlZählerregler 

41 1MesseinriehlJOgen 

~, Regeleinrid1LW1gen 

,,gl Sie:hemei1s<W!richtungen (Mess-, Regel- ind ~agen) 

fO ,Loft. incl Ene19ie1eclri< (Mess-, Regel- ind Zihlerantagenl 

~1 ,VerdichtetinGasmisdlanlagen 

,5t' Nebenamgen (Mess-. Regel- ind ~) 

& ' Geba&Jde (Mess-. Regel- '""'Zlllllefllnlage) 

5' ,Femwift<anlagen 

55113f.SAMT 
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-

h 

$2. 

!i.Z1. 

SVll<kt!NCGmbH 
BK'&-1118203 
12001 11.t 
1 

-
l~ul~hltP.astwo'\odor;~l 

l~h9Rt$tv.Wle~fürAl!mf:aQM 

l~n.tAKA-!K 

!~V~~dcli-.Anl~$ 

!~!Alt$~ur'IO~tf'l8au 

i ~,heRMtNoriiodo:s;;~::i.;AK/HK 

!3'vds.:Weko :u N01K 

'""""'-
J~iulNW 

I~~~~~~~~~; 

•3<Ws-t8t4JAn~undAnlllgentn8S<J 

l~ri.~t<!l'OrtOd«i~tl.llHW 

ß~.;u~ 

lSonstiQ<oo 

~...--~""-
l~.W·V~tJltw:Je 

·--~.,.;-;.e.., 

--...~-$>;~ ...-

G:vicls.~k.e.z:.i"-"'MI( -
l'.tGN:wt"141dcr~IQgilln 

Antfi-ill'l.,.tu~ l,lrrt.-nDlllTW1 

Ai.II~"'~~-Aus~"'~mlt~einBettilgun;sWll'hi_'lhl bMWtt 

w.._..,_--B~·UtO!!'s"Um!a.1~11. 

Vom>ut 

l~\.ond&()nef0$V~4198""t!inde 

·~..,$(,~l.#ldlei:$~ 

Bestimmung des Ausgangsniveaus fiit die 2. Regulierungsperiode gern.§6 Abs. 1 ARegV 
- Belriebsnotwendiges Venm6gen I / Betrlebsnotwendiges Eigenkapital 1-

S.tlM 11poe.......g.m..~ ~U<>neftgem. GnHEV 

~u-aodw8"~1"'°" 1~l:beb'wo•8'111Md1po91öoilt: -"" ~.., ..... Best•~1Geumtbetqg datJle1tbnd;2pca.IBon(--
{Cl 

(~ 

{(j l<J 
l-

[q 

_...., 
f(j 

_... 

(CJ 

Anlage 3-NB 

Dlfhhn:r: MltWwert.,..,... G#NEV 
J~ ~Oft_.,,..Nmtiotntibtl!' 

f(J 
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!US. 
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,. 

$W'Kin!NflrzGTlbH 
8K9-11./8203 
1200) 114 

' 
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,.........._ 
t~~fVrPensicNnund&hnliche~ 

$t~U~ 

t~Wd~ 

~V~l.RS~VOf!KU'lderl 

~ic::NV~ 

Emll!tJneBaukoe.~SM~Jit:h~~dar 
MschhmnEWMr2*.F En.t161ng 'oOf'I Ncl:z:;in$c~ 
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A a 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern. § 7 GasNEV • 

LJ1Untemehmen 
6-1.Al<tenzeJchen 

IBe1riebsnwnmet 
ll>letznummer 
EHB 

SWKiel Netz GmbH 
BK~11/8203 

12001114 

231'VernnsQches Fremdkapital 

2418etriebsnotwe<1diges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV (BNEK II) 

Eigenkapllalquote gem. § 7 GasNEV (EKO II) 

auf Allanlagen entfallender Anteil des betriebsnotwendigen Eigenkapitals gem. § 7 Absatz 3 GasNEV 

'7 ' auf Neuanlagen entfallender Antell des beb1ebsnotwend'ogen Eigenkapitals gern. § 7 Absatz 3 GasNEV 

"9 18etriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV bis EKQ =40 % ·davon enlfaOend auf Altanlagen 

Bebiebsnotwend"iges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV bis EKO =40 % ·davon entfallend auf Neuanlagen 

;;o1Beb1ebsnotwendlges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV uber EKO =40 % 

$! 1Verzinsung des betrlebsnotwendigen Eigenkapilals (§ 7 GasNEV) bis EKO =40% - davon entfaltend auf Altanlagen 

Vernnsung des betrtebsnotwen4igen Eigenkapitals (§ 7 GasNEV) bis EKO =40% - davon entfallend auf Neuanlagen 

c 
Anlage4-NB 

Position 
1t 

„IBetliebsnotwendiges Vermögen gem. § 6 GasNEV (BNV 1)2
13 ,Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 6 GasNEV (BNEK 1) 

l" 1Eigenkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV (EKQ 1) 

,51f remdkapitaJQuote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV (FKQ 1) 

, 6 ,Kalkulatorische Restwerte Anlagevennögen Altanlagen zu AK/HK multipOzielt mit der Fremdkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV 

_1Kalkutatortsche Res-..te Anlagevermögen Altanlagen zu TNW multlpOzielt mtt der Eigenkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV11
l!i11<alkutatorische Restwerte Anlagevennögen Neuanlagen zu AK/HK 

„~1 Bilanzwerte der beltiebsnotwendigen F"manzanlagen und Bila~edes bettiebsnotwendigen Umlaufvennögens 

201Beutebsnotwendiges Vermögen gem. § 7 GasNEV (BNV II) 

lI' '"51eueranteil der Sonderposten mit Rüddageanteil 

331Vernnsung des belrlebsnotwendigen Elgenkapltals (§ 7 GasNEV) über EKO =40% 

'lfc1SUMME Eigonkapitalver:zlftsung 
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A B c 

3 
4 

5 Unternehmen 
6 Aktenzeichen 
7 Betriebsnummer 
a Netznummer 
9 EHB 

10 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Kalkulatorische Gewerbesteuer gern. § 8 GasNEV -

SWKlel Netz GmbH 
BK9-11/8203 
12001114 
1 

Anlage 5-NB 

Position Positionen gem. GasNEV 

11 

12 •Hebesatz 

13 • Steuermesszahl 

14 ,'Gewerbesteuersatz 

15 1Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern. § 7 GasNEV 

16 1Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der  

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 1 ARegV  

Aufwendungen für die von VP1 überlassene Netzinfrastruktur sind in Höhe van 

anerkennungsfähig. 
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enthält Betriebs· und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom 

Netzbetreiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die 

Bezeichnung der XLS-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 
Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der 

Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des 

Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht 

bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt 

und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz 

entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären 

(§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; 

die Mitwirkungslast begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese 

braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). 

Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 

Kart. 472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der 

Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 

ARegV keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu 

berücksichtigen. 

1.1. Sonstiges (Ziffer 1.5.19.)  
Die unter Ziffer 1.5.19. geltend gemachten Aufwendungen sind in Höhe von  

nicht berücksichtigungsfähig.  

Den Angaben der Stellungnahme (Stadtwerke Kiel AG) vom 07.12.2011, S. 2, Nr. 2, zufolge, 

setzt sich der in Position "1.5.19 davon Sonstiges" des Betriebsabrechnungsbogens vom 

Netzbetreiber ausgewiesene Betrag i. H. ~aus kalkulatorischen Verlusten aus 

Anlagenabgängen i. H. v. handelsrechtlichen Verlusten aus 

Anlagenabgängen i. H. v. zusammen (vgl. hierzu auch 

Anlage1_Nachweis_kalk._Anlagenabgänge_2009_2010 und Bericht nach § 28 GasNEV, S. 

45 f ., 60). Auf Seite 5 f., Nr. 6., der Stellungnahme wird ausgeführt, dass es sich bei den 

Anlagenabgängen, d. h. den kalkulatorischen Verlusten, "größtenteils" um Verschrottungen 

handelt. Gemäß den Angaben auf Seite 60 des Berichts nach § 28 GasNEV belaufen sich 

die Verluste aus Anlagenabgängen im Jahr 2010 und im Jahr 2009 auf 

Zeile 3 der Anlage1_Nachweis_kalk._Anlagenabgänge_2009_2010 lässt sich 

entnehmen, dass eine im Jahr 2006 zugegangene Erdgasbetankungsanlage (Willer-

Gelände) mit einem Restbuchwert Anschaffungs- und Herstellungskosten i. H 

€ geführt wird. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Anlage belaufen sich auf 

Es ist nicht sachgerecht, eine erst fünf Jahre alte Erdgasbetankungsanlage 

die Nutzungsdauer für Regeleinrichtungen beträgt gemäß Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV 45 Jahre - zu verschrotten. Diese hätte weiterbetrieben oder an Dritte veräußert 

werden können. 

Die geringe Nutzungsdauer von fünf Jahren spricht dafür, dass die Erdgasbetankungsanlage 

eine Fehlinvestition und somit nicht für den Betrieb des Netzes notwendig war. Dies 

entspricht nicht dem Effizienzgedanken des§ 21 Abs. 2 EnWG i. V. m. § 4 Abs. 1 GasNEV. 

Der Restbuchwert der Anschaffungs- und Herstellungskosten für dieses Anlagengut ist somit 

nicht anerkennungsfähig. Von den auf Seite 60 des Berichts nach§ 28 GasNEV für das Jahr 

2010 ausgewiesenen kalkulatorischen Restbuchwerten auf AK/HK-Basis i. H. 

für die Erdgasbetankungsanlage abgezogen. Es ergibt sich dann ein 

und gewichtete kalkulatorische Verluste aus Anlagenabgängen i. 

Die Differenz der gewichteten Restbuchwerte zu handelsrechtlichen 

Verlusten beläuft sich dann auf 

-
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen 

Netzbetriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition 

bei der Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 01.01.2006 aktiviert 

wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 % ) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des 

Anlagevermögens bilden die jeweiligen hi~torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der 

linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu 

ermitteln. 

Zur Illustration der folgenden Darlegungen wird ergänzend ein fiktives Berechnungsbeispiel 

in Anlage II beigefügt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 
Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 

GasNEV). Diese Vorgabe verbietet es bspw„ Anschaffungs- und Herstellungskosten durch 
eine Rückrechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Höhe nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
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entsprechen. Die Beschlusskammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie 

hierbei zu der Erkenntnis gelangen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der 

kalkulatorischen Kosten zugrunde gelegten errechneten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nicht den historischen Anschaffungs- -und Herstellungskosten 

entsprechen, wird sie von der in § 48 VwVfG normierten Möglichkeit der Rücknahme 

Gebrauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in 

Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach 

allgemeiner Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem 

Betriebszweck dienen. Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem 

Betrieb dient. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten 

Vermögensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, ist 

der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 

belasten. 

2.2. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 
Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

GasNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig 

aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter 

Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle 

einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen 

Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet 

einer Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In 

den genannten Vorschriften kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass 

ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der 

berücksichtigungsfähigen Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den 

Interessen der Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre 

sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der 
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Energieversorgungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine 

wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für 

erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrund.lagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im 

Falle eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der 

Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

"Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die 

Beschlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäufe der Netzbetreiber nicht erfolgt 

sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der 

Erlösobergrenzen für den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen 

Netzkauf getätigt haben sollte. 

2.3. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 

S. 1 GasNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung 

maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umre9hnung der 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter 

auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes 

nach§§ 6 Abs. 3 S. 2, 6a GasNEV zu erfolgen). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 1.1.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) waren die von 

der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 EnWG am 

26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11/602) nicht mehr 

heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a GasNEV zu 

bestimmen: 
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Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 

Verwaltungsgebäude,111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel-

und Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, 

Bauleistungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer(Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 

Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 

Stahlleitungen bitumiert, IV.2 Grauguss(> ON 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 

Polyethylen (PE-HD) und IV.5 Polyvenylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und -Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzs~euer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 

Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, lnde.x der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu 

verwendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren 

bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 
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dasselbe Beobachtungsjahr.ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem 

Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die 

Preisänderung unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der 

Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 

und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche 

Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statisttsches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum 

vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte 

Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 

die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1 914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohverbindungsstücke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 

die Indexreihe Rohre aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index Erzeugerpreise gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 

die Indexreihe Präzisionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) 

für den Zeitraum vor 1968 die Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV 

Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften 

Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den 
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historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich 

aus dem Quotient~n des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und 

ist auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2010, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 
Indexwertes des Jahres 2010 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des 

Jahres 2010. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2010) beträgt somit 1. Bei 
Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2010 angeschafft wurden, handelt es sich um 
Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu 
Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

Die neue Fassung des § 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl 
(Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die 
vom jeweiligen Druck der Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 

bar, ist hiernach am aktuellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk 

(Tiefb'au), ohne Umsatzsteuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 
die Bauwirtschaft) anzuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit 
einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 

40% aus der Indexreihe „Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und zu 60% aus der Indexreihe 
„Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die so bestimmten Index- und Faktorwerte für die einzelnen Anlagengruppen ergeben sich 
aus Anlage PI. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 
Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt-
und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 
GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein 
Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 
Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen 

Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 . 

S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt 
ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung a.us der Eigenart des 
Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In 

der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 
Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 
Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 
Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 
Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 
GasNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu 

legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt 

durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der 

Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare 

Restnutzungsdauer(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 

2 Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 
durch § 6 Abs. 2, 5 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der 

kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

RestwertTNwJ RestwertAKIHK.
Kalk. Jahresabschreibung1 = x EKQuote + J x FKQuote 

Restnutzungsdauer RestnutzungsdaueG 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauen) gleich der 
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl 

der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der 

Restwert TNW, i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der 
Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten. 
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2.4.2. 	 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 
Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen 

Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich 

demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung 

auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß§ 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AK/HKiKalk. J ahresabschreibungi = - --
ND; 

2.5. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 
Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2010 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2010 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist§ 6 i.V.m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 
Restdauer ihrer kalkul~torischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde 

gelegt. 

2.6. 	 Berückslchtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische 
Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

Die ka lkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend dargestellten 
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Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6-
VP1 bzw. Anlage 2.1-VP1 (Zellen 012- 055) und bezogen auf die kalkulatorischen 

Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - jeweils gesondert 

für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt und ebenfalls gegliedert nach 
Anlagengruppen - aus Anlage 6-VP1 bzw. Anlage 2.1-VP1 (Zellen 812- C 55). Die 
Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergibt sich aus 

Anlage 6-VP1 bzw. Anlage 2.1-VP1 (Zelle E 55). 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend 
dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen 

aus Anlage 6-VP1 bzw. Anlage 2.2-VP1 (Zellen 012 - 055 und G12 - G 55) und bezogen 
auf die kalkulatorischen Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für 
Altanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6-VP1 bzw. Anlage 2.2-VP1 
(Zellen 812 - C55 und E12 - F55). 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre . Anschaffungs- und 
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) und die durchgeführten 

Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte und 

kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 6-
VP1. Die Berechnungsmethodik wird in Anlage II nochmals umfassend erläutert. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 
GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des 
betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. 

§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 
Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 
Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

-
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4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögehs gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 
die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 
2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des 

Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 
Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte 
des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des 

Sachanlagevermögens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 2010 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und 

Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert 
wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 

42/14.). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen(§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung 
der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten 
zu erfolgen: 

(1.) 	 Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) 	 Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden 

Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

( 4.) 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 
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Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-VP1 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-VP1. 

3.1. 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 
3.1.1. 	 Grundsätze 
Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den 
kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich 

demnach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 
zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

--
+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

Betriebsnotwendiges Vermögen 1(BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

-
Verzinsliches Fremdkapital 

- Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 
betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 
Quotient aus dem so definierten BNEK I und dem BNV /. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 
Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden 
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bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 
Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 
Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen 
und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus 
Anlage 3-VP1 (Zellen H18 und H30). 

3.1.3. Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 
Netzbetriebes erforderlich, sind. Das heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 

kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Dies gilt ebenso bei der Überprüfung der beim Verpächter angesetzten Kosten. Hierbei ist 
das anerkennungsfähige Umlaufvermögen für Pächter- und Verpächterunternehmen separat 

nach den Maßstäben der GasNEV zu ermitteln (Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 

11.11.2015, Vl-3 Kart 94/14, S. 20ff; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 11.11.2015, Vl-3 Kart 

16/13, s. 26ff. ). 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller 

Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begründet 
werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung des 
abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann 
ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009, Az.: EnVR 79/07 =ZNER 

2009, 252 ff. ). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht .maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 
07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 GasNEV 

i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 
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Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner 

unternehmerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als 

effizient für seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren 
Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche 
Kostenbestandteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

eingestellt hätten. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 

vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 
§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 
die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 
(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das 
Sachanlagevermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht 

ausüben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des 

Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 
Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 
Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV 

unterworfen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschl. v. 03:03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: 

Rd.-Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine die Kapitalkosten übersteigenden 
Zinserträge für die ausgewiesenen Finanzanlagennachgewiesen, zeigt das vielmehr, dass 
diese im Allgemeinen für den Betrieb des Netzes nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat weder im Bericht nach§ 28 GasNEV, noch im Rahmen der Anhörung, 
überzeugenden Gründe genannt, die eine Berücksichtigung von Finanzanlagen rechtfertigen 

könnten. 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 
Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des 
Betriebsvermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb 

dient, ist Umlaufvermögen kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegenstand, 

sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die ständige 
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Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az.: IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. 1 O; Urteil v. 

28.05.1998, Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der 
Bilanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit 
vorzunehmen. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der 

Netzbetreiber im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht~n nach § 23a EnWG darzulegen und zu 

beweisen". (BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 
in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 
Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb 
stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein 
kann, da die Vorhaltung liquider Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den 
Netzbetrieb erfolgt. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten - ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in 
Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und 
auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, 

die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu ejner Wertvernichtung zu Lasten der 
Netznutzer führen. 
Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, "das mit der 

Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte 
Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote 
unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig 

beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch 

Eigenkapital würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, 
mithin also ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 
EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei 

einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert 
werden. Finanzierungsquelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente 

Abschreibungen sowie neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige 
Investitionen bildet [ .. . ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das 
Anlagevermögen" (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 
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Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch 

kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 
ineffizienten Ansparung kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es 
hierfür nicht. Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu 
führen, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. 
Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV 
nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den 

Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Gemäß dieses Grundsatzes erstattet der 
Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermögens 

{Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 
Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dagegen anteilig oder sogar vollständig in die 
Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer 
Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass 

der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen 
Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen-

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 
von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 
Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange 

Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den 

verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für 
einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
nicht effizient, liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. 

In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an 

die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres 
Drittgel:;chä.ft als d.ie Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die 
Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den 
Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die 
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten 

Abschreibungen hingegen nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch 
Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen 
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Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven 
Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige und damit

kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht

akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich 

erforderlich sind. 

Der Netzbetreiber weist für den Verpächter Forderungen in Höhe von 
(Mittelwert) aus. Der Netzbetreiber weist darüber hinaus einen Kassenbestand in Höhe von 

Mittelwert) aus. 

Im Rahmen der erstmaligen Festlegung der Erlösobergrenzen für die 2. Regulierungsperiode 

Gas ist die Beschlusskammer zu nachstehenden Feststellungen gelangt: 

Im Fragen- und Anforderungskatalog vom 16.1 1.2011 wurde der Netzbetreiber' aufgefordert, 
die in den Positionen 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 und 5.4 des B1 .-Bogens (kalkulatorische 
Eigenkapitalverzinsung) ausgewiesenen Beträge zu erläutern und die Betriebsnotwendigkeit
der ausgewiesenen Forderungen und liquiden Mittel für das Netz darzulegen. Die 

Beschlusskammer hat um entsprechende Nachweise gebeten (Fragenkatalog, S. 6, Nr. 5). 

Der Netzbetreiber gibt in der Stellungnahme vom 07.12.2011, S. 4 f., Nr. 5, an, dass die 
Stadtwerke Kiel AG sämtliche Forderungen mit verbundenen Unternehmen aus der Bilanz
herausgekürzt hat. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen im Bericht

nach § 28 GasNEV, S. 72f. Dort wird u. a. ausgeführt, dass im Tätigkeitenabschluss der

Stadtwerke Kiel AG lediglich zum Bilanzausgleich nach Maßgabe des Wirtschaftsprüfers der
Bilanzausgleichsposten unverzinsliche ForderungenNerbindlichkeiten gegen andere 
Unternehmenstätigkeiten gebucht wird. Eine tatsächliche Beziehung mit

ForderungenNerbindlichkeiten existiere im Innenverhältnis nicht. In der Gesamtbetrachtung 

der Stadtwerke Kiel AG über alle Geschäftsbereiche saldieren sich diese Positionen 
Euro. 

In der Stellungnahme vom 05.03.2012, S. 19f., führt der Netzbetreiber in diesem 
Zusammenhang aus, dass der Bilanzausgleichsposten als Bestandteil des Eigenkapitals zu 

behandeln ist. Die Zuordnung dieser Position zum Abzugskapital und damit zum 

Fremdkapital sei fehlerhaft und müsse korrigiert werden. Rein betriebswirtschaftlich ergibt 
sich das Eigenkapital als Differenz zwischen den Vermögensgegenständen (einschließlich 
Rechnungsabgrenzungsposten) und den Schulden (einschließlich 

Rechnungsabgrenzungsposten). Die Gesamtbilanz werde im Tätigkeitenabschluss auf die 

Geschäftsbereiche aufgeteilt. Damit eine ausgeglichene Bilanz erstellt werden könne, sei 
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nach differenzierter aktivischer und passivischer Zuordnung die Einbringung eines 

Bilanzausgleichspostens je Geschäftsbereich notwendig. 

Das Vorgehen des Netzbetreibers lässt sich nicht mit Entflechtungsvorschriften des 

Energiewirtschaftsgesetzes (§ 6b Abs. 3 EnWG i. V. m. § 4 Abs. 2 GasNEV) vereinbaren. 

Im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung sind grundsätzlich 

die Bilanzwerte des Tätigkeitenabschlusses heranzuziehen. Eine Saldierung von Aktiv- und 

Passivposten ist entsprechend den einleitend gemachten Ausführungen nicht zulässig. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2, 2. Hs. GasNEV ist darüber hinaus im Rahmen der Ermittlung der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital 

(Abzugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen. 

Die Beschlusskammer hat die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Tätigkeiten (Aktiver 

Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung, Position 1.5 der Überleitungsrechnung 

der handelsrechtlichen Bilanz des Jahres io10 zum elektronischen B1 .-Bogen, Register 

A3.1Bilanz10, Zelle 047 und Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung, 

Position 1.5 der Überleitungsrechnung der handelsrechtlichen Bilanz des Jahres 2009 zum 

elektronischen B1 .-Bogen, Register A3.1 Bilanz 09, Zelle 047) der SW Kiel AG daher in die 

Position „12. Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen" des 81 .-Bogens 

eingebucht. 

Hinsichtlich der Bilanzpositionen „mit Dritten" führt der Netzbetreiber (für die Stadtwerke Kiel 

AG) auf Seite 4 f. , Nr. 5, des Schreibens vom 07.12.2011 aus, dass der ausgewiesene 

Forderungsbestand zur .Sicherstellung anstehender Zahlungsverpflichtungen im nächsten 

Geschäftsjahr wie zur Begleichung bestehender Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten" 

dient. Aus Zahlungsleistungen der langfristigen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten im 

Folgequartal ergäbe sich ein Abfluss von liquiden Mitteln i. H. v. 

Darüber hinaus bestünden kurzfristige Verbindlichkeiten i. H. v. 

einem Kontokorrentkredit ergebende Verbindlichkeiten i. H. v. Insgesamt 

stünden somit "Zahlungsströme" i. H. v n. Darüber hinaus wird ein Betrag i. H. 

v.-aus dem ausgewiesenen Umlaufvermögen zum Bilanzstichtag zum Ausgleich 

für zeitnah anstehende Zahlungsverpflichtungen aus Investitionstätigkeiten benötigt. 

Der Netzbetreiber weist des Weiteren in der Position "5.2.2. Forderungen gegen verbundene 

Unternehmen (z.B. Cash-Pooling)" einen negativen Forderungsbetrag i. H. v. 

aus. In der Überleitungsrechnung der Bilanz 2010 zum elektronischen 
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Datenerhebungsbogen hat der. Netzbetreiber die Forde - -n verbundene 
Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) um einen Betrag i. H. v. € gekürzt. Bei 

negativen Forderungen handelt es sich "im Grunde genommen" um Verbindlichkeiten. Eine 

Umbuchung wurde nicht vorgenommen, sondern die Beschlusskammer hat diesen Wert auf 
"O" gesetzt. 

Im Hinblick auf die anstehende Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für 

die 2. Regulierungsperiode, hat die Beschlusskammer den Netzbetreiber mit Schreiben vom 

08.12.2015 bzw. 11.03.2016 erneut aufgefordert, die Betriebsnotwendigkeit des 
ausgewiesenen Umlaufvermögens nachzuweisen. 

Sonstige Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber hat nicht nachgewiesen, dass die liquiden Mittel sowie die liquiditätsnahen 

Forderungen betriebsnotwendig sind. Die Beschlusskammer hatte den Netzbetreiber mit 
Schreiben vom 08.12.2015 aufgefordert, eine Liquiditätsrechnung vorzulegen. Ob 
Umlaufvermögen zur Bedienung von Verbindlichkeiten notwendig ist, lässt sich aus Sicht der 

Beschlusskammer im Ergebnis beurteilen, wenn die konkreten Mittelzu- und abflüsse 

dargelegt werden, d.h. aufgezeigt wird, wann und aus welchen Mitteln diese 
Verbindlichkeiten getilgt werden sollen. Ohne eine konkrete Gegenüberstellung der 

Mittelzuflüsse und des Umfangs sowie insbesondere des Fälligkeitszeitpunkts der zu 
erfüllenden Verbindlichkeiten können der Liquiditätsbedarf und die Finanzierungsstruktur des 

Netzbetreibers nicht korrekt ermittelt und beurteilt werden. Erforderlich ist eine dynamische 

Betrachtung und Darstellung des Liquiditätsbedarfs (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.11.2015, 

Vl-3 Kart 118/14 (V)). Der Netzbetreiber hat trotz der Aufforderung der Beschlusskammer 
keine Liquiditätsrechnung vorgelegt. 

Er hat au_ch keine anderen Nachweise zur Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens 
vorgelegt. Daher waren die geltend gemachten liquiden Mittel und die liquiditätsnahen 

Forderungen nicht anerkennungsfähig. 

3.1.4. 	 Betriebsnotwendlges Vermögens gemäß § 6 GasNEV (BNV /) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 GasNEV (BNEK /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 
Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 
berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 
nach § 6 GasNEV (BNV /)aus Anlage 3-VP1 (Zelle H53) bzw. Anlage 4-VP1 (Zelle C12). 

. . .

Seite 21 von 27 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach 

§ 6 GasNEV (BNEK /)aus Anlage 3-VP1 (Zelle H65) bzw. Anlage 4-VP1 (Zelle C13). 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 4-VP1 (Zelle C14). 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital , wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote (max. 40 %} 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu historischen AK/HK •Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 
zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	
= 	

betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

Betriebsnotwendiges Vermögen IT (BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendige-s Eigenkapital II CBNEK lll 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV //) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit 

denjenigen kalkulatorischen Restwerten z~ berücksichtigen, die bei der Bestimmung der 

kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 
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Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-VP1 (~eile C14) ergibt, 

einen Anteil von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) aus Anlage · 4-VP1 (Zelle C20). Das 

betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK //) ergibt sich aus Anlage 4-
VP1 (Zelle C24). 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vßrmögens (BNV II) 

beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK //) in zwei Anteile zu 

zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK II s 40 %). sodann der Eigenkapitalanteil, der 
die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%} wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Efgenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 
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BNEK II> 40% =BNEK II- BNEK II~ 40% =BNEK 11-(BNVII* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK //) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV //) beträgt. hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die 

Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben 

ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den 

kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der 

Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und 

SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 
I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 
historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ] 

= 	 Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValO ergibt sich aus der 

Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen 

(Anteil SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-VP1 (Zelle C26). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-VP1 (Zelle C27). 
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3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalante.ile 

Die Beschlasskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011 , unter 

dem Aktenzeichen BK4-11 /304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, 

der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 9,05 % und für 

Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II .540% * Anteil SAVneu * 9,05 % + BNEK II .540% * Anteil SAValt * 7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß§ 

32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gern. § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich 

diese Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten -

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe" .1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Hypotheken· Anleihen von Anleihen der 0 Reihen 
Pfandbriefe Unternehmen öffentlichen 

Jahr (Nicht-MFls) Hand 
insgesamt 

[%] [%] [%] [%] 
2001 , . • 
2002 
2003 3,7 

0 ' 

5,0 3,8 
2004 4,0 3,7 

2005 3, 1 3,7 3,2 

3,7 

enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 
werden. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

2007 4,4 5,0 4,3 

2008 4,5 6,3 4,0 

2009 3,3 5,5 3,1 

2010 2,§ 4,0 2,4 
010 Jahre 3,85 4,96 3,75 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2001 bis 2010 eine durchschnittliche 

Rendite von 4, 19 % ab. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 
Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-VP1 

(Zellen C31 und C32). Für das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-VP1 

(Zelle C33). 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 
Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz 

gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer 

Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten 

Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschaftsteuer.2 Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennurigsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn-

und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den 

kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 

bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen 

Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden 

(siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

BR-Drs. 247/05 S.30. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-VP1 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK lls40% * Anteil SA Valt * 7, 14 % + BNEK II s 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % 
• + BNEK II> 40% * 4, 19 %] * Hebesatz • Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 5-VP1 
(Zelle C16) ausgewiesen. 

5. Kostenmindemde Erlöse und Erträge gemäß § 9 Abs. 1 GasNEV 
Soweit die Beschlusskammer den Ansatz des Netzbetreibers bezüglich der liquiden Mittel 

und der Forderungen bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitalverzinsung gekürzt hat, hat die Beschlusskammer im selben prozentualen 

Verhältnis auch die von dem Netzbetreiber angesetzten Zinserträge gekürzt. 
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1. 1.1.4 

1.1.U5 

1 .1.2 

1, 1 2.1 

1.1 .2.2 

1.1.2.3 

1.12.4 

1. 1.2.5 

1.1.2.6 

1.12.7 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.2.1 

t.2.2.2 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.4 
1.,,, 

1.4.2 

1.4.3 

1.5 

Mi.6 

1.5.7 

1.5.10 

8 c D E 

Anlage 1-VP 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Netzkosten -

SWKlel Netz GmbH 
BKS-11/8203 
12001114 
1 

Netzkosten Kürzung Hinz.:urechnung Netzkosten 
gern. Nettbetrelber dun:h BHe1XA durch BNetzA gem.GasNEVKostenart (gtsaml) (9H""1t) 

(€] [E) (€] 

Aufwand$Qleiche Kosten 

Materialkosten 

davon ~dungen für Roll-. l-ilfs- llld Be1rlebsstolfe 

Aufwendungen für die Besctialfung """Vertustenergie 
Aufwendungen für die Besctiaffu119 von Trelbeneigle 

Aufwendungen fiir die Beschaffung von Elgenvertirauch 

AufweoctJngen für die Beschall\ll1Q von ~n~ie 
SOll$Öge$ 

davon Aufwendungen für beiogene Lefslungen 

Aufwendungen an wrgelagerte Netzbcuolb~r 

AutwendYngen für übe<lassene Ne!zinfrastrulC 

Aufwenduogen für dlXdl ontte e<b<achie Bettiebsführung 

Aufwendungen für durch Orttte erbrachte W»rtungs- und lnsUmdhattungsleistungon 

Aufwenduogen für die Beschaffung ""°AU$Qlelc:l!senergle fOr den Basisbll.:anZJltlSglelch 
Allfwendungen für Differemmengen 

SOnsllges 

PernonaM<osten 
Löhne und Gehätter 
Soziale Abgaben und Aufwendungen fürAller.s1lef'50tQung und für U!lteBti)l%ung 

davon für Alteisveisorgung 

davon sotiale Abgaben und sonSllg!!> Aufwendungen 
Fremdkapitallinsen (Zlnsen und ähnliche Aufwencftmgen) 
davon gegeniiber ve<bundenen Unternehmen 

davon ~r Unternehmen. midenen ein Betelligungsve<lliltriis·besteht 

davon gcgenOber Kredilinstituten 

r~ 

Sonstiges 

Ansetzbare betriebliche Steuern (außer <>-testeuer,K&lperschaf!steuer. Elnkomm"'1sleuer und Sc4idanmlSZUSChtlg) 
davon KFZ-Steuer 

davon Grundsteuer 

davon Sonstiges 
Sonstige belrlebliche Kosten 

davon für sonstige ~dlsdlens1leislungen 

davon für die Erstellur>gillef„IStMung eines Informationssystems über die Kapazilätsauslastung (§ 10 GasNZV a.F.) 
davon aus der Vorgabe zurR.edulilerung der Marl<lgebiete gemAß § 2J Abs. 1 GasNZV 

dalion für dieElnrfchWng und den BeOieb einer Handelsplautorm § 12 GasNZV(§ 14 Abs. 1 Ga.i-IZV a.F.) 

davon für die Dl#d1ffihrung der Vlßlelguung nach§ 10 Abs. 6 GasNZV a.F. 

da""" aus vemiglicne.iVerelnb;lrungen mit Drillen nach § 9Ab$. 3 No 1 GasNZV (§ 6Abs. 3$. 2 Nr. 1 GasNZV aF.) 

davon Wartung und lns1andse1:nm9 
davon KONAISSlOl1sabgaban 

davon Mieten. sonstige Pachtzinsen. sonstige Leasingraten, Gebühren und Be*'*9e 
davon Versicl1erungen

~ 



A 

Umemehmel'I 
• 1 Aktenteichen 

Betnebsnummer 
Netznummer 

• IEHB 

9 c o 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Netzkosten • 

S~NettGmbH 
BK~11/8203 
12001114 

E 

Anlage 1-VP 

u 2.2.2 
„ 2.3 

„. 2.3.1 

•• 2.:i.2 

"' 3 
11 4 

n l.a. 
13 5 
„ 5.1 

15 5.2 
„ 5.3 

n 5.4 

,. 5.5 
,. 5.6 
80 5.7 
•• 5.7.1 

5.7.1 .1 

davon Bilrobedatf, Orucl<sadlen und Zeltschritten 
davon Posll<osten. Fradlll<oS1en und i!hnSche Kosten 
davon Rechts- und Betawngsöosten 
davonSpensoting. Weftlung. ~ 
davon Rels..-..osten undAusl<Ssungen 

davoo BeWlttung und Gescllenke 

Kostenart 

davon a>~1igungen und Abscltreibungen aufFonlerungen 

davon Enlgelte tVr vermiedene NelZJ<osten nach§ 20a GasNEV 
davon Sonstiges 
Kafl<ulatonsclle Abschreibungen 

Absd>reiblA!gen Sachanlageventtegen 

All.schreibungen immaterteUes Anlageve~ 

Kon.tesslonen, gewerbNche Schutzrechte und ämllche Rechte und Werte sowto Lizenzen an SOlehen Rechten und Werten 
Sonstiges 

Abschreibungen auf Flnanzanl<lgen und auf w~"' desUmlliufvoonOllens 
Abschreibungen auf Flnan%8111"9"" 
Abschreibungen aufW~ere des Umlaufvennögens 
1<alkutatoris<:Elgen~ 

Kalkulatorische Gewerbesteuer 
N-osten l.a. vor Abxug der kostenrM1demden Et1öse 

Kosll!nmlndernde El1ciSe und Erträge 

Er1öse aus Kon~ebgabetl 
Andere aktivierte Elgenleiswngen 
Erträge aus Beteiligungen 
Er.rige aus der Au!IO$<Jng von Ne12~ 

Ertrage aus der Auflösung von Baukostenzus.chüsson 
Ertrage aus anderen We<11l&Qleren und Auslelhungen des Flnanzanlageverm6gens 
Sonstige Zinsen un<l älinlic:he Errige 

Errige aus F'nanzanlagen 
davon Erträge aus ven:Jnsllchen flnanzant119en 
davon E~ aus C..sh.Poo!lng 
~ aus ForderungM, sans1igen Vennilgecsgagenständen, W8f11)apieren und iquiden Mitteln 
Erträge aus Fotderongen aus Lieferungen undleiS1tmgen 
Enrage aus FordeNngen gegenOber verbundenen Unternehmen (ldl. Cash-PooWng) 
E11r39e. ausF~ gegen Unternehmen. mit denen ein Betellgung~:lnls besteht 
Etlrägo aus sonsl;gen Vem>l5gensgegMstinden 
Erträge aus 'tyertpapieten des \Jmlaufvermögens 
Erträge aus Kassenbestand. Guthaben bei de< Bundesbank und Knedi~nstiMen 
Andere $00$1lge Zinse<> und ähniche Erttige 
SonsUge eitllse und Er1rtge 
EJlöse aus derBerei!slmlung sonstiger Hlffsdienstegemäß § 5 Abs. 3 GasNZV a.F. 

Netzkosten 
gem. Netzbetreiber 

[€] 

Kün:ung 
durchS~ttA 

(gesamt) 
[€] 

Hinr.urechnung 
durch BNetzA 

(gosamt) 
[€) 

Netzkost en 
gem.GasNEV 

(E] 
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Anlage 1-VP 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Netzkosten -

Unttmellmen SWKiel Ne1z GmbH 
• 1Ak1tr\Zeichen BK~11/8203 

Be111el>Sllummer 12001114  
Nll1Znu111mer 1  
EHB 

Hlnr.urec:hnung -asten 
gem. Netzbetreiber durch SNelzA 

Neakosten Kürzung 
durch BNetzA 9(1m. GasNEVNummer Kostenart (gesamt) (gesamt) 

11 

Edöse aus der HOIStellung bestimmter Gasbeschaffenheiten 

Erlöse aus Nom>iierungsersatzvelfahren 
Erlöse aus etweilertem Bllanzausg~ 

5.8.1.4 Erlöse IUS sonsögeR Fleldbllitälsd'iens~ 

1osl Lb. 

9gl 5..8.1.5 Edöse aus anderen e<fOl'dl!<1iclten sons!igen Hilfsdlens1on 
Nicht zurud<gestellte Etlöse aus'V..sl4lgerungen gernliß § 10 Abs. 8 GasNZV a.F5.8.2 

5.83 Erlöse ausAullösu!>gen von RUdlstetlungen gemlß § 10Abs. 6 GHNZV a.F. 

5.8.4 Edöso aus Verl<auf von Entspannung$$11tlm 

M5 Eilöse aus Differenzmengen 
Andete sonstige Ert6se5.8.8 

5.8.7 Andere sonstige Etlrige 

Netzkosten l.b. nach Abzu9 kostenmlndcmdor Er16se 

[CJ (1 

Wte'vcn3 
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Anlage 2.1-VP 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regullerungsperlode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorlsche Abschreibungen • 

SWIGol Notz GmbH 
BKil-H/8203 
12001114 
1 

~ OE9AM1' 
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Unternehmen SWKiel Netz GmbH 
AAtenzelchen ßK9· 1 118203 

1 1	Betriebsnummer 12001114  
Netzl\ummer 1  
EHß  

K!Mkulatoriseher Restwert 
auf AKIHK·B•sls 
für ALT ·Anlagen 

Anl19tngruppen 
(.t.nfang•t>estand) 

(€) 
11 

Grunds~-filr Tran5!)0t!WeSen 

1Bell1ebsgebäuoe 

Vcrwattungsgebäode 
141 

15 1 1s~san1agell, EiSenbatinwagen 

tlf ' GoscMftsausstattung (ohne EDV. Werl<zouge/Ger8te): Vennitt!ungseirviellhrogen 

• 1'Nerk%euge1Geräte1

1...ageretnrientung81 

• Hat<JWare
19 

Leich!lanne<lge 

Erdgasverdichtung 

Gasrelnigoogsanlagen 

Pil>ng m d Annaturen 

Leo~ u>O Ene<gieeocnnolt (Etllgasv-erantagen) 

;1(1' N-.."'3gen(Erdg~lagen) 

Veit.etl!Swege 

-~Hausan$Clllusalefflrl!lenSllNPEummartlell > 16Der 

ll" ' ~HIUS8(1IC~~SllNUlllodtchgeecllilla <= 16 bar 

~SllN~geo<:hülzl>16Der 

~SllNlllUllinlertC.16ber 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens -

KalkulatoriscMr Restwert 
aur TNW·Basls  

für ALT-Anlagen  

(Anfangsbestand)  

(()  

Kalkutatorlsdler Restwen  
auf AK/HK-Basls  
für NEU·Anl-n  

(Anfangsbestand) 

(() 

Kallrulatorl$dler Restwen  
auf AKIHK&s<s  
für ALT-Anlagen  

(Endt>estand) 

[€) 

Kafkulatorischor Restwert  
auf TNW-8a5's  

für .t.L T ·Anlagen  

(EndbHtand) 

[C) 

Anlage 2.2-VP 

KalkutatoriscNr Rutwen  
auf AKJHK-Basis  
für NEU-Anlogen  

(End~and) 

(() 

'J '~eMiauSanSd>lussteitungen Grauguu (> ON 150) 
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Untemehmen 

HAl<lenzeichen 
Betriebsnummer 
Netznummer 
EtlB 

11 

Anlagen-n 

,..,Roh1e!tung~en OU<öle<Gus$ 

~·~~Uogenl'ol)oell1ylefl(PE·I«>) 

41 
, R()llr1eiM>gen/HausanschllJ$lelll.ngen Poly;inylcl>lcrid (PVC) 

R 
•Am18U'e!VAmu1\Ul'OOStationen 

~cl1$Ctlleusen 

... . Sldlefheitseinrichtunge'1~en/Hau$~"1) 

-..,g~ 

47 , lloleoselnrlc:l>QJngen 

1Reglllelnrlc111ur1gen 

·~ 
,:Slc:IWl\ei1Selnr1clltungen (Mess-, Regel- und Z.Weranlagen) 

Leit- und E~ik (Mcss·. Regel- und ZllNetanlagen) 

1 
, 'olenlocNor InGasmischanlagen 

~·N~ (Mess-. Regel- und ZM111ranagen) 

5~113'1bl!ude (Mess-. Regel- und Zähleranlagen} 

so11•emwlrl<8"lagen 

55 ••:>ESAMT 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens • 

SWKiel Netz GmbH 
BK!>-1118203 
12001114 
1 

Kollwl•Off-Restwert 
IUfAKJHK-~is 
IOr ALT-Anlagen 

(Anlan911>9Sünd) 

f€J 

K•ulatorlscher Resr-rt 
IUfTNW-Basis 

IOr ALT-Anlagen 

(AnlOf19Sbestand) 

[() 

Kolkul<ltOffsc:her Restwert K.-culatorlscher Restwert 
d AKIHK-Sasis ltlfAKIHK-8'>$;$ 
l\1r NEU-Anlagen l(lr ALT-Anlagen 

(Anl.i9sb<tmond) (!ndb<tstond) 

[() [() 

Anlage 2.2-VP 

Kolkul.iorfscfter Restwert KllkW.OffscherRestwen 
oufTNW~ M AKIHK-Basls 

lilrAl.T-Anlagen l!l< NEl)-Anlagon 

(Endbestand) (Endbestand) 

(C) [€) 

Sele2-.<:n2 
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Anlage4-VP 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern. § 7 GasNEV -

SWKil!I Netz GmbH 
BK~11/8203 

12001114 
1 

Position 

!;? 1Betrieb$notwendiges Vermögen gem. § 6 GesNEV (BNV 1) 

;3cl Betriebsnotwendiges Elgeol<apital gem. § 6 GasNEV (BNEK 1)1
~1Elgenkap<talquole gom. § 6 Absatz 2 GasNEV (EKQ 1) 

15 1FremdkapitalQUOtc gcm. § 6 Absl!llZ 2 GasNEV (FKQ 1) 

„,1Kalkulatorische Restwert.• Anlagevermögen Altanlagen zu AK/HK multipliziert m~der Fremdkapitalquote gern. § 6 Absatt 2 GasNEV 

'L'Kalkulatorische Restwtirte Anlagovenn6gen Altanlagen zu TNW mU!ip!iziert mit der Eigenkapitalquote gem. § 6 Ab$atz 2 GasNEV 

, 9 1 Kalkulato<ische Restwerte Anlagovenn6gon Nouanlegen zu AK/HK 

19 1 Bilanzwerte der betriebsnotwendgen Flr>anzanlagen und Bilanzwerte des betrleOstl~;gen Umlaufvermögens 

,., 1BetriC!bsnotwendlges Vmnögcn gern. § 7 GasNEV (BNV II) 

, , Smueranteil der Sonderposien mit RUcldageantel 

,,,.,Abzugskapital 

231 Verzi1sic::tles Ftemdl<apitat 

„41B<ittiebsno!Wtnd~ Eigenk1Pltal gern. § 7 GnNl!V(BNEK II) 

.2.S,Sgeri<apiealquoce gem. § 7 GasNEV {EKQ •)  

.211••"Ahariagen entfallender Anteil des be1riebsn-.dlgen Elgenkapilals gem. § 7Absatz 3 GasNEV  

,7

n 

31 

,aLINeuanlaQM entfallender AnteU des be1rlebsnotwendlgen Eigenkapitals gern. § 7 Absatz 3 GasNEV 

Betrfebsnotwendlges Eiger-Qpital gem. § 7 GesNEV bis EKQ =40 % - davon entfallend aAJf Altariagen 

•Betriebsnotwendiges Eigeoopital gern.§ 7 GasNEV bis EKQ =40 % - davon entfallend attf ~rügen 

Betriebsnotwendiges Eigeoopital gem. § 7 GasNEV Ober EKQ "'40% 

, Verzinsung des bettlebsnotwendigen Eigenl<91>itals (§ 7 GasNEV) bis EKO = 40% - davon enefallend at.J Altanlagen 

Verzinsung des bettlebsnotwendlgen Eigenkapitals{§ 7 GasNEV) bis EKO =40% - davon enllfallend at.J Neuanlagen 

331Ver2insung des betriebsl'IO!wendlgen Eigenkepaals (§ 7 GasNEV) über EKO =40% 

341SUMMEElgeokapltalwr.dnsung 

Sel4e 1wn1 



A B c 
Anlage 5-VP 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV -3 

4 
s Unternehmen SWKiel Netz GmbH 
6 Aktenzeichen BK9-11/8203 
7 Betriebsnummer 12001114 
8 Netznummer 
9 EHB 
10 

Position Positionen gem. GasNEV 
11 

•Hebesatz 12 

•Steuennesszahl13 

•Gewerbesteuersatz14 

15 1 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern.§ 7 GasNEV 

16 1 Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV 
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Anlage 6-VP 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Ermittlung der berücksichtlgungsfählgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens -
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Anlage 6-VP 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berückslchtlgungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens • 
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Bestimmung Cl"es Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

• Ennlttloog der berücksichtigungsfiihlgen kalk. Rostwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevemiögens • 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens • 
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Bestimmung des Ausgangsnive- für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Ennittlung der berüeksichtlgungsfähigen kalk. Restwerte und kallt. Abschreibungen des Sachanlagevermögens · 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

• Ermittlung der berücksichtlgungsfählgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens • 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Ermittlung der berückslchtlgungsfählgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlage~nnögens -
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Besllmmung des Ausgangsniveaus für die 2.. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Ermittlung der berücksichtigungsfählgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens· 
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Bestimmung des Ausg.angsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
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·Ermittlung der berücksichtlgungsfähigen kalk. Restwene und kalk. Abschreibungen des Sachanlageve.rmögens • 
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89stlmmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
- Ermittlung der berücksiclltigungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens -
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Ermittlung der berückslchtigungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens · 
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Anlage 6.VP 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiodo gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
·Ermittlung der berückslctltlgungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagovermögens • 
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Bestimmung das Ausgangsniveaus füt die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARogV 

• Ermittlung der berücksiehtigungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevennögens • 
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Bestimmung des AusgangsnivellUS für dle 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berüclcsichtlgungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens -
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

·Ermittlung der berückslchtigung.sfihigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens· 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für dio 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARogV 
• Ermittlung der berücksichtlgungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlage~rmögens • 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Ermittlung der berik:ksichtigungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens · 
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Bestimmung des Ausgang.snlveaus fiit die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Ennittlung der berücksidttigungsfihlgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevennögons • 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

·Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögens· 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berücksiehtigungsfiihlgen kalk. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermögons -
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